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Geschätzte Mitbürgerinnen 
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Traktanden, Berichte und Anträge

  Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen

 

	 1. 	 Wahl der Stimmenzähler

	 2. 	 Genehmigung des Voranschlages und Festsetzung des  
		  Steuerfusses 2025

	 3. 	 Genehmigung des Voranschlages 2025 EW Schindellegi

  Traktanden, die der Urnenabstimmung unterliegen
	

	 1.	 Beschlussfassung und Ausgabenbewilligung für die Gewährung eines 
		  à-fonds-perdu-Beitrages an die Stiftung Alterszentrum am Etzel  
		  in Höhe von Fr. 2'500'000.–

	 2. 	 Beschlussfassung Revision Reglement über das  
		  Bestattungs- und Friedhofwesen

Traktanden 4 – 25

Diese Traktanden betreffen Einbürgerungsgesuche welche hier aus 
Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden.
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1  Vorwort des Gemeindepräsidenten

Geschätzte Bürgerinnen
Geschätzte Bürger

Das Steueraufkommen in unserer Ge-
meinde entwickelt sich auch im lau-
fende Rechnungsjahr 2024 erfreulich 
und der Gemeinderat konnte bei seinen 
Überlegungen zum Voranschlag 2025 
davon ausgehen, dass wir 2024 einen 
soliden Rechnungsüberschuss erzie-
len werden. Dies hat auch dazu geführt, 
dass der Gemeinderat noch einmal in-
tensiv über eine allfällige Steuersen-
kung für natürliche Personen diskutiert 
hat. Die entsprechenden Diskussionen 
haben aber gezeigt, dass wir die ak-
tuelle finanzielle Situation nicht für 
weitere Steuersenkungen nutzen wol-
len, sondern viel mehr weiter in unse-
re Zukunft investieren sollten. Dabei 
ist der Gemeinderat überzeugt, dass 
Feusisberg für alle Anspruchsgruppen 
lebenswert und vor allem auch leben-
dig sein soll. In diesem Sinne hat der 
Gemeinderat einen Voranschlag 2025 
ausgearbeitet, der dem haushälte-
rischen Wirtschaften gerecht wird und 
zugleich unsere zukünftigen Investiti-
onen im Blick hat.
 
Der Voranschlag 2025 der Gemein-
de Feusisberg rechnet bei einem be-
trieblichen Aufwand von rund 36.4 Mio. 
Franken und einem betrieblichen Er-
trag von rund 36.7 Mio. Franken, so-
wie einem mehr oder weniger ausge-
glichenen Finanzergebnis mit einem 
Rechnungsüberschuss von rund 0.3 
Mio. Franken. Gleichzeitig sind Nettoin-
vestitionen von rund 9.2 Mio. Franken 
geplant. Der Steuerfuss soll bei unver-
ändert bei 60% für natürliche Personen 
und 65% bei juristischen Personen 
bleiben.
 

Das Budget 2025 des EW Schindelle-
gi sieht ein ausgeglichenes Ergebnis 
bei weiterhin hohen Investitionen in 
unsere Netzinfrastruktur vor. Erfreuli-
cherweise konnten wir trotz weiterhin 
hohen regulatorischen Abgaben un-
sere Tarife weiter senken. Dies ist das 
Resultat unserer langfristigen Planung 
in unserem Beschaffungswesen sowie 
der gezielten Investitionen in unsere 
Netzinfrastruktur und die Netzsteue-
rung.
 
In den vergangenen Monaten wurde 
auch weiterhin an unseren Projekten 
gearbeitet. Dabei konnten wir alle Pro-
jekte weiter vorwärtstreiben und so 
zum Beispiel den Kunstrasenplatz in 
der Weni im Sommer 2024 eröffnen. 
Dieser wird bereits jetzt rege genutzt. 
Wir konnten aber auch einige Themen 
neu beleben. Insbesondere der ge-
plante Landkauf an der Solarstrasse 
Nord in Schindellegi hat weitere Fort-
schritte gemacht und das geplante 
Wohnbauprojekt soll mittlerweile nicht 
nur Alterswohnungen beinhalten, son-
dern vielmehr als Generationenwohn-
projekt für Alt und Jung verstanden 
werden. 

Schliesslich freut sich der Gemein-
derat, dass er an der kommenden 
Gemeindeversammlung auch das 
Sachgeschäft für einen A-fonds-per-
du-Beitrag an das Alterszentrum am 
Etzel zur Überweisung an die Urne vor-
stellen kann. Damit sollen die eigenen 
Mittel der Stiftung gestärkt werden 
und die Abhängigkeit vom volatilen 
Zinsumfeld verringert werden.
 
Vom 4. bis 6. Oktober 2024 hat in Feu-
sisberg die Sennenchilbi stattgefun-
den. Ein ausserordentlich gelungener 

Anlass, der am 4. Oktober mit einem 
Naturjuuzer-Abend eröffnet und am 5. 
Oktober mit einem Sennunterhaltungs-
abend fortgesetzt wurde. Am 6. Oktober 
wurde mit dem Erntedankgottesdienst 
der Sonntag eröffnet. Unser Pfarrer in 
Feusisberg hat die Messe sehr festlich 
gestaltet und Pater Markus konnte alle 
mit seiner Predigt überzeugen, dass 
der Sinn unseres Daseins letztlich im 
Gemeinsamen und der Gemeinschaft 
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Der Gemeinderat

Corina Freimüller
Bildung
Stv. Umwelt und Sicherheit

Cécile Klaus
Gemeindeschreiberin

Gabriela Schnelli
Hochbau und Liegenschaften
Stv. Tiefbau und Verkehr

Joris van het Reve 
Vizepräsident 
Gesellschaft

Danilo Rosalen 
Tiefbau und Verkehr
Stv. Hochbau und Liegen-
schaften

Dieter Göldi
Finanzen/IT
Stv. Gesellschaft

Martin Wipfli
Gemeindepräsident

Daniel Narath
Umwelt und Sicherheit
Stv. Finanzen/IT
Stv. Bildung

zu suchen ist. Mit dem Brauchtums
umzug am Sonntagnachmittag als 
Höhepunkt und anschliessender 
volkstümlicher Unterhaltung fand 
die Sennenchilbi am Sonntagabend 
ihren Abschluss. Das Organisations-
komitee unter der Leitung von Sepp 
Schatt und viele flinke Helfer und Un-
terstützer haben hervorragende Ar-
beit geleistet und die vielen Besucher 
zeugten vom grossen Interesse an 
unserem Brauchtum. Zu Recht haben 
dann die Sennen die Chilbi auch dem 
Motto gewidmet: «Heimat, Herkunft, 
Tradition». Dabei zeigten sie uns auf, 
dass auch der moderne Mensch die 
Verbindung mit der Scholle braucht 
und sein Bewusstsein stärken kann, 
wenn er sich seiner Vergangenheit 
bewusst ist. In der Tradition überge-
ben wir unseren Kindern unser Ver-
mächtnis über die Wahrnehmung der 
Vergangenheit! Dadurch bilden wir 
den Begriff Heimat, der für uns alle 
Sicherheit und Geborgenheit bedeu-
tet. In diesem Sinne herzlichen Dank 
an die Sennengesellchaft Feusisberg 
für die unvergessliche Sennenchilbi 
2024!
 
In den kommenden Monaten wird es 
auch wieder Vereinsanlässe geben. 
Ich freue mich bereits jetzt auf die 
entsprechenden Veranstaltungen im 
Wissen, dass wir in Feusisberg unse-
re Traditionen bewahren werden.
 
Der Gemeinderat freut sich, Sie am 
13. Dezember 2024 an der Gemein-
deversammlung begrüssen zu dür-
fen.

Herzlich
Martin Wipfli
Gemeindepräsident
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2	 Überblick Voranschlag 2025
2.1	 Gesamtbeurteilung (Bericht des Säckelmeisters) und Antrag Gemeinderat

Finanz- und wirtschaftspolitische 
Eckdaten

Der Krieg zwischen Russland und der 
Ukraine ist leider immer noch im Gan-
ge. Ein Waffenstillstand zwischen Isra-
el und der Hamas ist nicht absehbar. 
Die Migrationsströme halten weiter an. 
Europa ist sich in der Flüchtlings- und 
Migrationsfrage uneins und die Waren-
ströme müssen wegen Angriffen der 
Huthi-Rebellen, statt durch den Suez-
Kanal, teuer entlang dem Kap der gu-
ten Hoffnung umgeleitet werden.

In unseren Nachbarländern werden 
die Gräben zwischen links und rechts 
grösser und erschweren teilweise de-
ren Regierbarkeit. Deutschland hat 
die Kontrollen an ihren Aussengren-
zen verschärft. Die Migrationsströme 
halten jedoch weltweit an und haben 
weiterhin starke Auswirkungen auf die 
Schweiz.

In der Schweiz ist die Teuerung mo-
mentan relativ stabil und überschau-
bar. Allerdings werden im kommenden 
Jahr die Krankenkassenprämien wie-
derum ansteigen und die in gewissen 
Haushalten bereits angespannte fi-
nanzielle Situation weiter erschweren. 
Die sich nun abzeichnenden Rückgän-
ge bei den Strompreisen können diese 
Mehrbelastungen nur unmerklich auf-
fangen.

Durch die erwähnte Migration und 

die Anstiege der Krankenkassenprä-
mien ist auch in unserer Gemeinde 
mit einem Anstieg der Sozialaufwen-
dungen zu rechnen, zumal der Wohn-
raum nach wie vor generell knapp ist. 
Dies dürfte auch dazu führen, dass die 
Gemeinde Feusisberg im kommenden 
Jahr Ersatzzahlungen für die Unter-
bringung von Asylsuchenden an den 
Kanton leisten muss.
 
Kommentar zur finanziellen Entwick-
lung

Obwohl die Zahlung der Gemeinde 
Feusisberg in den Finanzausgleich 
im kommenden Jahr wieder mit rund 
Fr.    10.6 Mio. (Vorjahr Fr. 2.9 Mio.) auf 
ein «normales» Niveau ansteigt, rech-
net der Voranschlag 2025 nochmals 
mit einem kleinen Überschuss von 
Fr.   323'000.–.

Im Vergleich zum Vorjahresbudget sind 
nebst den Finanzausgleichszahlungen 
und der gesetzlichen Abschreibungen 
vor allem Anstiege im Personalauf-
wand im Bereich Bildung (Kindergar-
ten- und Primarlehrpersonen sowie 
Tagesstrukturen) und bei den Liegen-
schaften (Erhöhung Stellenprozente 
Hauswartung) für die Aufwandsteige-
rungen verantwortlich.

Auf der anderen Seite dürfen wir auf-
grund der aktuellen Steuerabschlüsse 
mit höheren Steuereinnahmen rech-
nen. Ebenfalls positiv schlagen die 

höheren Beiträge des Kantons an die 
Lohnkosten der Kindergarten- und Pri-
marlehrpersonen zu Buche.

Zusammen mit der Rechnung 2024, 
die gegenüber dem Voranschlag wohl 
deutlich besser abschliessen wird, darf 
für die Gemeinde weiterhin eine gute 
Prognose zur finanziellen Entwicklung 
gestellt werden.

Der Gemeinderat möchte für das kom-
mende Jahr auf eine weitere Steu-
ersenkung verzichten. Er tut dies im 
Wissen, dass in den kommenden Jah-
ren sehr grosse Investitionen auf die 
Gemeinde zukommen werden. Hier 
sei besonders die Sportanlage Maihof 
erwähnt, die je nach Abstimmungs-
ergebnis mehr Mittel als bisher an-
genommen benötigen dürfte. Weiter 
möchte der Gemeinderat im Gebiet 
Maihof eine grosse Landparzelle für 
altersgerechtes Wohnen erwerben. Im 
Zusammenhang mit Leistungen für 
die ältere Generation steht auch der 
für 2025 geplante Investitionsbeitrag 
an das Alterszentrum am Etzel von 
Fr.  2.5 Mio. Ebenfalls steht der Gemein-
derat in Verhandlung für den Erwerb 
einer Liegenschaft zur Unterbringung 
von Asylsuchenden. All diese Vorhaben 
bedürfen grosser finanzieller Mittel, die 
nach heutigem Stand nicht ohne Auf-
nahme von Fremdkapital erbracht wer-
den können. Je nach dannzumaliger 
Zinssituation werden diese Finanzie-
rungen die Gemeinderechnung mehr 
oder weniger zusätzlich belasten.

Selbstverständlich wird der Gemeinde-
rat für all diese Vorhaben vorgängig die 
Zustimmung des Souveräns einholen.

Der Bau des Kunstrasen und die Sanie-
rung des Rasenspielfeldes in der Weni 
können im kommenden Jahr abge-

Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 36'513'370.– und einem 
Gesamtertrag von Fr. 36'836'370.– sieht der Voranschlag 2025 
einen Ertragsüberschuss von Fr. 323'000.– vor.  

Die Nettoinvestitionen betragen Fr. 9'173'500.–.
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schlossen werden. Dank des klar po-
sitiven Votums zum Neubau des Gar-
deroben- und Clubhauses Weni kann 
die gesamte Anlage voraussichtlich 
Ende 2026 in neuem Glanz erstrah-
len.

Die Finanzplanjahre 2026 bis 2028 
weisen Defizite aus. Da Abschrei-
bungen erst mit der Fertigstellung 
von Investitionen zu laufen begin-
nen, sticht besonders das Jahr 2028 
heraus. Hier werden die ersten Ab-
schreibungen für die im Finanzplan 
aufgelisteten, grossen Investitionen 
zu laufen beginnen und den Gemein-
dehaushalt ab dann während rund 25 
Jahren belasten.

Dank des vorhandenen Eigenkapitals 
dürften diese Abschreibungen nach 
heutigem Kenntnisstand für den Fi-
nanzhaushalt jedoch gut verkraftbar 
sein.

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat beantragt

a. 	 den Voranschlag der Erfolgs-
rechnung mit einem Ertrags
überschuss von Fr. 323'000.–  
zu genehmigen,

b. 	 den Voranschlag der Investi
tionsrechnung mit Nettoinve-
stitionen von Fr.  9'173'500.– zu 
genehmigen,

c. 	 den Steuerfuss der natürlichen 
Personen für das Jahr 2025 auf 
60% einer Einheit festzusetzen,

d. 	 den Steuerfuss der juristischen 
Personen für das Jahr 2025 auf 
65% einer Einheit festzusetzen,

e. 	 den Finanzplan zur Kenntnis
nahme.

2.2	 Bericht und Antrag 
	 der Rechnungsprüfungs-

kommission

Bericht 
Als Rechnungsprüfungskommission 
haben wir gemäss §§ 50 und 51 des 
Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke 
und Gemeinden den Voranschlag 2025 
(Erfolgsrechnung, Investitionsrech-
nung) als Bestandteil des Finanzplanes 
2025-2028 inklusive Steuerfuss für das 
Voranschlagsjahr beurteilt.

Gemäss unserer Beurteilung entspre-
chen der Finanzplan sowie der Voran-
schlag den gesetzlichen Bestimmungen. 
Die aufgezeigte Entwicklung der Ge-
meinde erachten wir als positiv und 
nachhaltig.

Den vom Gemeinderat vorgeschlagenen 
Steuerfuss von 60% einer Einheit für die 
natürlichen Personen, bzw. 65% einer 
Einheit für die juristischen Personen, 
beurteilen wir als notwendig.

Antrag

Wir beantragen, den vorliegenden Voran-
schlag mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 323'000.– inklusive einem Steuerfuss 
von 60% einer Einheit für die natürlichen 
Personen, bzw. 65% einer Einheit für die 
juristischen Personen, sowie Nettoinve-
stitionen von Fr. 9'173'500.– zu geneh-
migen.

  
Feusisberg, 19. September 2024

Rechnungsprüfungskommission 
der Gemeinde Feusisberg

Tobias Hegner, Präsident
Michael Kälin
Sven Lang
Jasmin Ruhstaller-Föllmi
Sarah Zanuco
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Erfolgsrechnung							     
								      

Total Betrieblicher Aufwand	 26’296’617.46	 27’167’300.00	 36’339’570.00	 37’863’700.00	 38’482’700.00	 40’115’100.00
Total Betrieblicher Ertrag	 -40’928’155.87	 -32’603’200.00	 -36’671’170.00	 -37’216’700.00	 -37’611’600.00	 -38’243’600.00
 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	 -14’631’538.41	 -5’435’900.00	 -331’600.00	 647’000.00	 871’100.00	 1’871’500.00
					   

Finanzaufwand	 242’742.78	 127’300.00	 173’800.00	 110’000.00	 111’200.00	 112’400.00
Finanzertrag	 -216’503.31	 -108’000.00	 -165’200.00	 -165’200.00	 -165’200.00	 -165’200.00
 
Ergebnis aus Finanzierung	 26’239.47	 19’300.00	 8’600.00	 -55’200.00	 -54’000.00	 -52’800.00
 
								      
 Operatives Ergebnis	 -14’605’298.94	 -5’416’600.00	 -323’000.00	 591’800.00	 817’100.00	 1’818’700.00
								      

Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag					   
 

 Ausserordentliches Ergebnis
	  
									       
		
 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	 -14’605’298.94	 -5’416’600.00	 -323’000.00	 591’800.00	 817’100.00	 1’818’700.00
 
								      

Total Aufwand	 26’539’360.24	 27’294’600.00	 36’513’370.00	 37’973’700.00	 38’593’900.00	 40’227’500.00
Total Ertrag	 -41’144’659.18	 -32’711’200.00	 -36’836’370.00	 -37’381’900.00	 -37’776’800.00	 -38’408’800.00
								         

 
		

Investitionsrechnung						    
 

Total Investitionsausgaben	 1’549’991.81	 7’965’000.00	 9’673’500.00	 11’620’000.00	 9’200’000.00	 6’750’000.00
Total Investitionseinnahmen	 -677’615.19	 -500’000.00	 -500’000.00			 
 
			 
 Nettoinvestitionen	 872’376.62	 7’465’000.00	 9’173’500.00	 11’620’000.00	 9’200’000.00	 6’750’000.00
 

 
+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung    |    - Ertrag, Überschuss, Verbesserung    |    Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

Gesamtübersicht	 Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag	 Finanzplan	 Finanzplan	 Finanzplan
		  2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028

2	 Überblick Voranschlag 2025
2.3	 Gesamtübersicht 2025 – 2028
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2	 Überblick Voranschlag 2025
2.4	 Wesentliche Abweichungen

0110	 Legislative			 
0110.3001.00	 Vergütungen an Behörden und Kommissionen	 35’000.00	 30’000.00	 Reduktion Abstimmungsbüro da kein Wahljahr
 
0220	 Allgemeine Dienste, übriges			 
0220.3010.00	 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	 268’200.00	 242’700.00	 Umwandlung Funktion Gemeindeschreiber-Stv. in Assistenzstelle
0220.3052.00	 AG-Beiträge an Pensionskassen	 23’000.00	 17’400.00	 Umwandlung Funktion Gemeindeschreiber-Stv. in Assistenzstelle
0220.3090.00	 Aus- und Weiterbildung des Personals	 3’000.00	 10’000.00	 Weiterbildung Assistenz Gemeindeschreiber
0220.3099.00	 Übriger Personalaufwand	 7’400.00	 12’600.00	 Angleichung an die tatsächlichen Aufwendungen
0220.3113.00	 Anschaffung Hardware	 9’100.00	 2’000.00	 Reduktion infolge Abonnementssystem EDV-Infrastruktur
0220.3118.00	 Anschaffung immaterielle Anlagen	 54’000.00	 30’000.00	 Wegfall Anschaffung Webpage, dafür Erstellung Extranet und  
				    Kommunikationskonzept
0220.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 74’800.00	 89’600.00	 Springer-Einsätze bei Vakanzen
0220.3132.00	 Honorare externe Beratungen, Gutachten, 	 65’000.00	 15’000.00	 Wegfall Beratungen EDV da neu im Abosystem 
	 Fachexperten usw.	
0220.3133.00	 Informatik-Nutzungsaufwand	 88’000.00	 142’200.00	 Mehraufwand da EDV im Abosystem
0220.3158.00	 Unterhalt immaterielle Anlagen	 64’300.00	 57’500.00	 Wegfall Releaseanpassung Geschäftsverwaltungssoftware, zusätzliche 	
				    Betriebskosten Zeiterfassung
 
0221	 Bauverwaltung			 
0221.3010.00	 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	 631’700.00	 644’000.00	 Reorganisation und Anpassung Stellenprozente
0221.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 3’100.00	 42’500.00	 Kosten Neuausschreibung Mandat Gemeindeingenieur
 
0290	 Verwaltungsliegenschaften Gemeindehaus			 
0290.3010.00	 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	 39’900.00	 50’300.00	 Reorganisation Hauswartung
0290.3131.00	 Planungen und Projektierungen Dritter	 200’000.00	 0.00	 Wegfall Projektwettbewerb Gemeindehaus
 
0291	 Verwaltungsliegenschaften Maihofsaal			 
0291.3010.00	 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	 60’400.00	 77’300.00	 Reorganisation Hauswartung
0291.3111.00	 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	 72’000.00	 0.00	 Wegfall Erneuerung Audiosystem und Beamer  
	 und Fahrzeuge	
0291.3119.00	 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	 9’300.00	 2’300.00	 Wegfall Einrichtung Public-W-Lan
0291.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 38’000.00	 13’000.00	 Wegfall Kosten Elektriker
0291.3144.00	 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	 54’100.00	 106’200.00	 Aufwertung Saal/Foyer
 
1400	 Allgemeines Rechtswesen			 
1400.3010.00	 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	 166’000.00	 171’500.00	 Neubesetzung Teilzeitstelle
1400.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 191’500.00	 185’500.00	 Kostenreduktion Erneuerung amtliche Vermessung
 
1500	 Feuerwehr			 
1500.3111.00	 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, 	 45’700.00	 34’700.00	 Anschaffung Ölwehranhänger sowie div. kleinere Gerätschaften 
	 Fahrzeuge	
1500.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 7’100.00	 15’100.00	 Evaluationskosten Beschaffung neues Pionierfahrzeug
1500.3144.00	 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	 19’200.00	 34’600.00	 Austausch Türe Schadenwehrgebäude u. Umstellung BMA von 3G auf 5G
 
1610	 Militärische Verteidigung			 
1610.3140.00	 Unterhalt an Grundstücken	 30’200.00	 10’200.00	 Fällarbeiten gemäss Vorgaben eidg. Schiessoffizier
 
1620	 Zivile Verteidigung			 
1620.3632.00	 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	 70’300.00	 62’300.00	 Anteil SIKO
 
2110	 Kindergarten			 
2110.3020.00	 Löhne der Lehrpersonen	 609’100.00	 647’100.00	 Stufenanstiege und Anpassung an Teuerung
2110.3119.00	 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	 11’100.00	 2’500.00	 Wegfall Ersatz Regale und Kinderstühle, Ersatz Hochbett Kindergarten 	
				    Feusisberg
2110.3153.00	 Informatik-Unterhalt (Hardware)	 7’900.00	 500.00	 keine Ersatzanschaffungen geplant
2110.4631.00	 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	 120’600.00	 358’900.00	 Erhöhung Kantonsbeitrag an die Lehrerbesoldungen
 
2120 	 Primarschule			 
2120.3020.00	 Löhne der Lehrpersonen	 2’877’500.00	 3’043’600.00	 Stufenanstiege und Anpassung an Teuerung

Konto	 Voranschlag	 Voranschlag	 Wesentliche Ursache
	 Vorjahr	 2025	 der Abweichungen
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2	 Überblick Voranschlag 2025
2.4	 Wesentliche Abweichungen

Konto	 Voranschlag	 Voranschlag	 Wesentliche Ursache
	 Vorjahr	 2025	 der Abweichungen

2120.3050.00	 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	 185’900.00	 196’600.00	 Stufenanstiege und Anpassung an Teuerung
2120.3052.00	 AG-Beiträge an Pensionskassen	 345’300.00	 365’300.00	 Stufenanstiege und Anpassung an Teuerung
2120.3113.00	 Anschaffung Hardware	 1’100.00	 8’300.00	 Smartboard Lehrerzimmer Schindellegi
2120.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 0.00	 7’900.00	 Projekt Generationen im Klassenzimmer
2120.3153.00	 Informatik-Unterhalt (Hardware)	 98’900.00	 90’000.00	 Mieten und Neuanschaffungen I-Pads
2120.3171.00	 Exkursionen, Schulreisen und Lager	 86’300.00	 66’800.00	 Wegfall Kosten Projekttage für ganzen Schulkreis
2120.4631.00	 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	 496’800.00	 1’276’900.00	 Erhöhung Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldungen
 
2140 	 Musikschulen			 
2140.3612.00	 Entschädigungen an Gemeinden und 	 43’800.00	 3’500.00	 Weniger externe Lehrpersonen von Musikschule Freienbach 
	 Zweckverbände	
2140.4231.00	 Kursgelder	 230’000.00	 215’400.00	 Rückgang Schülerbeiträge
 
2170	 Schulhaus Feusisberg			 
2170.3119.00	 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	 19’500.00	 0.00	 Wegfall Anschaffungen Chemikalienraum, Schulgong und Telefonrack
2170.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 41’200.00	 20’800.00	 Prüfung Umsetzung Betriebskonzept Schule/Gebäude
2170.3144.00	 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	 73’600.00	 86’600.00	 Ersatz Abluftventilator und Instandstellung der Verteilerkästen
 
2171	 Kindergarten Feusisberg			 
2171.3010.00	 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	 13’200.00	 34’900.00	 Reorganisation Hauswartung
2171.3144.00	 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	 16’200.00	 50’700.00	 Austausch Beleuchtung Gruppenräume, Leuchten Doppelkindergarten, 	
				    Neuversiegelung Parkett, Aufwertung Wiesenbord Kirchgemeindehaus 	
				    (Oekowiese)
 
2172	 Hallenbad Feusisberg			 
2172.3010.00	 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	 58’900.00	 112’600.00	 Reorganisation Hauswartung
2172.3052.00	 AG-Beiträge an Pensionskassen	 3’800.00	 10’200.00	 Reorganisation Hauswartung
 
2173	 Kindergarten Etzel			 
2173.3010.00	 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	 24’000.00	 53’900.00	 Reorganisation Hauswartung
2173.3131.00	 Planungen und Projektierungen Dritter	 30’000.00	 0.00	 Wegfall Machbarkeitsstudie Neubau vs. Totalsanierung

 
2174	 Schulhaus/Zentrum Maihof			 
2174.3010.00	 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	 133’100.00	 202’500.00	 Reorganisation Hauswartung
2174.3052.00	 AG-Beiträge an Pensionskassen	 11’100.00	 18’100.00	 Reorganisation Hauswartung
2174.3099.00	 Übriger Personalaufwand	 6’800.00	 1’200.00	 Wegfall Entschädigungen Mehrarbeiten
2174.3111.00	 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und	 16’500.00	 35’500.00	 Rasentraktor, Erweiterung Telefonanlage, Regale Lager  
	 Fahrzeuge	
2174.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 5’200.00	 10’700.00	 Anteil Prozess Change
2174.3131.00	 Planungen und Projektierungen Dritter	 30’000.00	 64’000.00	 Planungskosten Entwässerung, Aufwertung Pausenplatz Phase II,  
				    Umrüstungen LED
2174.3140.00	 Unterhalt an Grundstücken	 33’200.00	 5’700.00	 Wegfall Ersatz Fallschutzmatten Spielgerät
2174.3144.00	 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	 83’300.00	 177’000.00	 Betriebsoptimierungen Strom und Heizung, Elektroinstallationen lokale 	
				    Elektrizitätsgemeinschaft, Aufwertung Räume Mittagstisch

 
2175	 Doppelturnhalle Maihof			 
2175.3119.00	 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	 7’000.00	 0.00	 Wegfall Anpassung Musikanlage
2175.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 3’000.00	 23’000.00	 Planung Umrüstung LED
2175.3144.00	 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	 72’700.00	 100’700.00	 Betriebsoptimierungen Strom und Heizung

 
2180	 Tagesbetreuung			 
2180.3010.00	 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	 282’700.00	 413’400.00	 Ausbau Betreuungsangebote
2180.3050.00	 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	 18’300.00	 26’700.00	 Ausbau Betreuungsangebote
2180.3052.00	 AG-Beiträge an Pensionskassen	 22’500.00	 33’700.00	 Ausbau Betreuungsangebote
2180.3090.00	 Aus- und Weiterbildung des Personals	 14’800.00	 6’800.00	 Weiterbildungskosten Assistenz SEB
2180.3104.00	 Lebensmittel	 102’000.00	 108’000.00	 Teuerung und Ausbau Betreuungsangebote
2180.4260.00	 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter	 280’000.00	 330’000.00	 Mehreinnahmen, da mehr Kinder
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Konto	 Voranschlag	 Voranschlag	 Wesentliche Ursache
	 Vorjahr	 2025	 der Abweichungen

2190	 Schulleitung			 
2190.3118.00	 Anschaffung immaterielle Anlagen	 0.00	 9’800.00	 Pupil Kommunikation Connect Eltern App
2190.3158.00	 Unterhalt immaterielle Anlagen	 10’500.00	 18’600.00	 Betriebskosten Pupil
 
2200	 Sonderschulung			 
2200.3631.00	 Beiträge an Kantone und Konkordate	 45’500.00	 176’000.00	 Kostenvorgabe Kanton
 
3290	 Kultur, n.a.g.			 
3290.3635.00	 Beiträge an private Unternehmungen	 187’800.00	 142’600.00	 Wegfall Gala-Abend
 
3410	 Sport			 
3410.3119.00	 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	 29’000.00	 41’800.00	 Matchuhr FC
3410.3143.00	 Unterhalt übrige Tiefbauten	 0.00	 100’000.00	 Anpassungsarbeiten Umgebung, div. Anschaffungen für Ausstattung
3410.3144.00	 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	 35’500.00	 23’000.00	 Wegfall Austausch Duschmischer
 
3420	 Freizeit			 
3420.3119.00	 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen	 50’000.00	 25’000.00	 Feuerstelle Gruebi
3420.3632.00	 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	 74’200.00	 25’200.00	 Wegfall Beitrag an Jugendarbeit Wollerau
 
4120	 Pflegefinanzierung			 
4120.3631.00	 Beiträge an Kantone und Konkordate	 1’391’800.00	 1’481’100.00	 Kantonale Vorgaben
 
4210	 Ambulante Krankenpflege			 
4210.3635.00	 Beiträge an private Unternehmungen	 460’400.00	 480’000.00	 Höhere Kosten Spitex
4210.3637.00	 Beitrag an private Haushalte	 10’000.00	 5’000.00	 Wartegeld für Hebammen
 
4330 	 Schulgesundheitsdienst			 
4330.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 3’500.00	 10’500.00	 Repetitionskurse AED Bereich Bildung
 
4900	 Gesundheitswesen n.a.g.			 
4900.3635.00	 Beiträge an private Unternehmungen	 10’000.00	 0.00	 Wartegeld für Hebammen neu unter Konto 4210.3637.00
 
5120	 Prämienverbilligung			 
5120.3631.00	 Beiträge an Kantone und Konkordate	 279’000.00	 0.00	 Wegfall Beteiligung der Gemeinde
 
5430	 Alimentenbevorschussung und -inkasso			 
5430.3637.30	 Alimentenvorschuss	 30’000.00	 20’000.00	 Gebundene Ausgaben 
 
5440	 Jugendschutz (allgemein)			 
5450.3635.00	 Beiträge an private Unternehmungen	 2’000.00	 95’600.00	 Leistungsvereinbarung offene Jugendarbeit Mojuga
 
5450	 Leistungen an Familien (allgemein)			 
5450.3635.00	 Beiträge an private Unternehmungen	 89’400.00	 78’500.00	 Reduktion Defizitgarantie Tageselternvermittlung March Höfe
 
5451	 Kindertagesstätten und Kinderhorte			 
5451.3133.00	 Informatik-Nutzungsaufwand	 5’000.00	 10’000.00	 Gemeindebeitrag eGovernment an Kanton für Informationssystem
5451.3636.00	 Beiträge an Organisationen ohne Erwerbszweck	 0.00	 10’000.00	 Beitrag an Vermittlungsstelle Tagesfamilien March & Höfe
 
5720	 Wirtschaftliche Hilfe			 
5720.3632.00	 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	 130’000.00	 200’000.00	 Gebundene Ausgabe
5720.3637.10	 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an	 250’000.00	 300’000.00	 Gebundene Ausgabe  
	 schweizerische Staatsangehörige	
5720.3637.20	 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an 	 800’000.00	 500’000.00	 Gebundene Ausgabe 
	 ausländische Staatsangehörige	
5720.4637.20	 Rückerstattungen für ausländische	 100’000.00	 150’000.00	 Gebundene Einnahme  
	 Staatsangehörige	
 
5730	 Asylwesen			 
5730.3637.20	 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische 	 1’200’000.00	 1’800’000.00	 Gebundene Ausgabe	  
	 Staatsangehörige	
5730.4631.00	 Beiträge von Kantonen und Konkordaten	 400’000.00	 450’000.00	 Kantonsbeiträge an die Kosten des Asylwesens



2	 Überblick Voranschlag 2025
2.4	 Wesentliche Abweichungen

Konto	 Voranschlag	 Voranschlag	 Wesentliche Ursache
	 Vorjahr	 2025	 der Abweichungen

 
5790	 Fürsorge n.a.g.			 
5790.3010.00	 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	 222’000.00	 238’600.00	 Lohnanpassungen
 
6150	 Gemeindestrassen			 
6150.3010.00	 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	 289’000.00	 296’300.00	 Wiederbesetzung Lehrstelle
6150.3111.00	 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte 	 20’000.00	 13’000.00	 Anschaffung zwei Plakatständer 
	 und Fahrzeuge	
6150.3120.00	 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	 69’700.00	 55’200.00	 Reduktion Stromkosten Strassenbeleuchtungen
6150.3131.00	 Planungen und Projektierungen Dritter	 95’000.00	 150’000.00	 Begleitung Baugrunduntersuchung Personenunterführung H8/Peter-	
				    schwändi, Planungskosten Sanierung Schulhausstrasse Feusisberg
6150.3132.00	 Honorare externe Berater, Gutachter, Fach-	 25’000.00	 15’000.00	 Wegfall Planungskosten Bushaltestellen, Erhöhung allg. Beratungskosten 
	 experten etc.	
6150.3141.00	 Unterhalt Strassen / Verkehrswege	 340’000.00	 348’600.00	 Randsteinsanierung und Belagsarbeiten Bachdurchlässe Sihleggstrasse
6150.3151.00	 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	 56’000.00	 40’000.00	 Wegfall Reparatur Getriebe Multicar M27  
	 und Fahrzeuge	
 
6151	 Parkplätze			 
6151.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 23’700.00	 14’000.00	 Wegfall Erarbeitung Bewirtschaftungsreglement
 
6180	 Privatstrassen			 
6180.3637.00	 Beiträge an private Haushalte	 138’500.00	 133’500.00	 Weniger Kiesentschädigungen als im Vorjahr
 
6210 	 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur			 
6210.3131.00	 Planungen und Projektierungen Dritter	 0.00	 80’000.00	 Planungen Bushaltestellen Panorama und Sihlegg
 
6220	 Regional- und Agglomerationsverkehr			 
6220.3631.00	 Beiträge an Kantone und Konkordate	 528’800.00	 276’300.00	 Kantonale Vorgaben
 
6290	 Öffentlicher Verkehr n.a.g.			 
6290.3132.00	 Honorare externe Beratungen, Gutachten, 	 40’000.00	 55’000.00	 Planung Überführung Peterschwändi 
	 Fachexperten usw.	
6290.3199.00	 Übriger Betriebsaufwand	 0.00	 10’000.00	 Einkauf Tageskarten
6290.4250.00	 Verkäufe	 0.00	 12’000.00	 Verkauf Tageskarten
 
7100	 Wasserversorgung (allgemein)			 
7100.3632.00	 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	 20’000.00	 0.00	 Wegfall Projektkosten Wasserversorgung Oberberg (nun in  
				    Investitionsrechnung)
 
7200	 Abwasserbeseitigung (allgemein)			 
7200.3111.00	 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte und 	 5’000.00	 0.00	 Wegfall Abwasserpumpe Sihlwäldli 
	 Fahrzeuge	
7200.3132.00	 Honorare externe Berater, Gutachter,	 100’600.00	 52’600.00	 Wegfall Beurteilung Liegenschaften Landwirtschaft für Kanton  
	 Fachexperten etc."	
7200.3143.00	 Unterhalt übrige Tiefbauten	 57’600.00	 73’000.00	 Diverse Kanalspülungen
7200.3632.00	 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	 623’000.00	 640’000.00	 Vorgaben Abwasserverband Höfe
7200.4240.00	 Benützungsgebühren und Dienstleistungen	 683’000.00	 790’000.00	 Mehreinnahmen Abwassergebühren
7200.4612.00	 Entschädigungen von Gemeinden und	 0.00	 50’000.00	 Entschädigung Bezirk Einsiedeln für Abwasser  
	 Zweckverbänden	
 
7500 	 Arten- und Landschaftsschutz			 
7500.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 43’000.00	 50’000.00	 Bepflanzung Doppelkreisel
7500.3132.00	 Honorare externe Beratungen, Gutachten, 	 26’000.00	 34’000.00	 Kontrolle Naturschutzzonen und Beratung Landwirte 
	 Fachexperten usw.	
 
7690	 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung			 
7690.3130.00	 Dienstleistungen Dritter	 180’000.00	 105’000.00	 Baumeisterarbeiten 2 UFC 
 
7710	 Friedhof und Bestattung (allgemein)			 
7710.3132.00	 Honorare externe Berater, Gutachter,	 10’000.00	 1’000.00	 Entfall Planungskosten Friedhofsanierung  
	 Fachexperten etc.	
7710.3144.00	 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	 6’000.00	 1’000.00	 Wegfall Kosten Stützmauer Friedhof Schindellegi
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Konto	 Voranschlag	 Voranschlag	 Wesentliche Ursache
	 Vorjahr	 2025	 der Abweichungen

8400	 Tourismus			 
8400.3636.00	 Beiträge an private Organisationen ohne	 17’100.00	 5’100.00	 Wegfall Beitrag an ESAF 2025 Glarnerland+,  
	 Erwerbszweck			   dafür Beitrag an Wildschweinanlage Tierpark Goldau
 
9632	 Alte Säge			 
9632.3430.00	 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	 18’000.00	 58’000.00	 Austausch Fenster Büro
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30	 Personalaufwand	 8’723’120.32	 9’282’200.00	 9’927’200.00	 10’208’700.00	 10’498’900.00	 10’797’800.00
31	 Sach- und übriger Betriebsaufwand	 4’302’620.54	 6’132’800.00	 6’063’500.00	 6’183’300.00	 6’305’200.00	 6’429’300.00
33	 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	 836’300.00	 920’000.00	 1’130’100.00	 1’332’100.00	 1’398’900.00	 2’304’500.00
35	 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						    
36	 Transferaufwand	 10’766’065.56	 10’236’600.00	 18’350’700.00	 19’320’100.00	 19’483’300.00	 19’650’400.00
37	 Durchlaufende Beiträge	 855’830.05	 60’000.00	 60’000.00	 60’000.00	 60’000.00	 60’000.00
39	 Interne Verrechnungen 	 612’690.00	 717’000.00	 814’570.00	 853’000.00	 865’400.00	 1’034’500.00
90	 Abschluss Spezialfinanzierung und Fonds im Eigenkapital	 199’990.99	 -181’300.00	 -6’500.00	 -93’500.00	 -129’000.00	 -161’400.00
 
	 Total Betrieblicher Aufwand	 26’296’617.46	 27’167’300.00	 36’339’570.00	 37’863’700.00	 38’482’700.00	 40’115’100.00
								      
 
 
		
40	 Fiskalertrag	 -33’948’346.83	 -27’380’300.00	 -29’304’800.00	 -29’811’900.00	 -30’194’300.00	 -30’657’100.00
41	 Regalien und Konzessionen	 -102’793.10	 -101’000.00	 -101’000.00	 -101’000.00	 -101’000.00	 -101’000.00
42	 Entgelte	 -2’695’297.91	 -2’639’500.00	 -2’793’900.00	 -2’793’900.00	 -2’793’900.00	 -2’793’900.00
43	 Verschiedene Erträge	 -5’641.00					   
45	 Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital	 -3’000.00					   
46	 Transferertrag	 -2’704’556.98	 -1’705’400.00	 -3’596’900.00	 -3’597’000.00	 -3’597’100.00	 -3’597’200.00
47	 Durchlaufende Beiträge	 -855’830.05	 -60’000.00	 -60’000.00	 -60’000.00	 -60’000.00	 -60’000.00
49	 Interne Verrechnungen 	 -612’690.00	 -717’000.00	 -814’570.00	 -852’900.00	 -865’300.00	 -1’034’400.00
 
	 Total Betrieblicher Ertrag	 -40’928’155.87	 -32’603’200.00	 -36’671’170.00	 -37’216’700.00	 -37’611’600.00	 -38’243’600.00
								      
 
	 		
	 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	 -14’631’538.41	 -5’435’900.00	 -331’600.00	 647’000.00	 871’100.00	 1’871’500.00
 
							     
34	 Finanzaufwand	 242’742.78	 127’300.00	 173’800.00	 110’000.00	 111’200.00	 112’400.00
44	 Finanzertrag	 -216’503.31	 -108’000.00	 -165’200.00	 -165’200.00	 -165’200.00	 -165’200.00
							     
	 Ergebnis aus Finanzierung	 26’239.47	 19’300.00	 8’600.00	 -55’200.00	 -54’000.00	 -52’800.00
 
 
	 Operatives Ergebnis	 -14’605’298.94	 -5’416’600.00	 -323’000.00	 591’800.00	 817’100.00	 1’818’700.00
								      
 
		
38	 Ausserordentlicher Aufwand
48	 Ausserordentlicher Ertrag
 
	  
	 Ausserordentliches Ergebnis				    		
 
 
 
	 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	 -14’605’298.94	 -5’416’600.00	 -323’000.00	 591’800.00	 817’100.00	 1’818’700.00
 
 
		
	 Total Aufwand	 26’539’360.24	 27’294’600.00	 36’513’370.00	 37’973’700.00	 38’593’900.00	 40’227’500.00
	 Total Ertrag	 -41’144’659.18	 -32’711’200.00	 -36’836’370.00	 -37’381’900.00	 -37’776’800.00	 -38’408’800.00
 

3	 Erfolgsrechnung 2025 - 2028
3.1 	 Gestufter Erfolgsausweis	

		  Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag	 Finanzplan	 Finanzplan	 Finanzplan
		  2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung    |    - Ertrag, Überschuss, Verbesserung    |    Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen
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0	 Allgemeine Verwaltung	 1’906’964.77	 2’537’600.00	 2’291’600.00	 2’363’000.00	 2’439’700.00	 2’518’300.00

1	 Öffentliche Ordnung und Sicherheit,  
	 Verteidigung	 395’687.97	 490’200.00	 464’700.00	 477’800.00	 491’300.00	 505’300.00

2	 Bildung	 6’237’902.22	 7’115’200.00	 6’908’295.00	 7’147’800.00	 7’392’100.00	 7’643’600.00

3	 Kultur, Sport und Freizeit	 504’000.17	 839’500.00	 994’925.00	 1’218’700.00	 1’234’200.00	 1’501’700.00

4	 Gesundheit	 2’109’330.65	 2’148’900.00	 2’778’550.00	 2’833’500.00	 2’890’000.00	 2’948’000.00

5	 Soziale Sicherheit	 1’531’731.79	 2’930’300.00	 2’471’100.00	 2’544’800.00	 2’643’900.00	 2’892’600.00

6	 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	 1’847’357.53	 2’216’100.00	 2’139’912.50	 2’170’300.00	 2’266’900.00	 2’963’900.00

7	 Umweltschutz und Raumordnung	 662’210.67	 1’111’500.00	 984’087.50	 1’352’100.00	 1’367’000.00	 1’382’200.00

8	 Volkswirtschaft	 47’240.65	 60’600.00	 46’000.00	 46’900.00	 47’800.00	 48’700.00

9	 Finanzen und Steuern	 -29’847’725.36	 -24’866’500.00	 -19’402’170.00	 -19’563’100.00	 -19’955’800.00	 -20’585’600.00

	 Aufwandüberschuss / Ertragsüberschuss (-)	 -14’605’298.94	 -5’416’600.00	 -323’000.00	 591’800.00	 817’100.00	 1’818’700.00 
	

3	 Erfolgsrechnung 2025 - 2028
3.2 	 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach Funktionen	

Hauptaufgabenbereiche	 Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag	 Finanzplan	 Finanzplan	 Finanzplan
(funktionale Gliederung)	 2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028
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0		  Allgemeine Verwaltung	 1’906’964.77	 2’537’600.00	 2’291’600.00	 2’363’000.00	 2’439’700.00	 2’518’300.00 

01		  Legislative und Exekutive	 379’436.05	 470’100.00	 456’600.00	 463’600.00	 470’800.00	 478’000.00
011		  Legislative	 98’034.90	 150’400.00	 143’900.00	 146’400.00	 149’000.00	 151’600.00
0110		  Legislative	 98’034.90	 150’400.00	 143’900.00	 146’400.00	 149’000.00	 151’600.00
30		  Personalaufwand	 24’063.65	 37’000.00	 31’900.00	 32’200.00	 32’500.00	 32’800.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 73’971.25	 113’400.00	 112’000.00	 114’200.00	 116’500.00	 118’800.00

012		  Exekutive	 281’401.15	 319’700.00	 312’700.00	 317’200.00	 321’800.00	 326’400.00
0120		  Exekutive	 281’401.15	 319’700.00	 312’700.00	 317’200.00	 321’800.00	 326’400.00
30		  Personalaufwand	 267’862.45	 269’100.00	 269’100.00	 272’600.00	 276’200.00	 279’800.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 14’119.70	 47’600.00	 40’600.00	 41’500.00	 42’400.00	 43’300.00
36		  Transferaufwand	 60.00	 3’000.00	 3’000.00	 3’100.00	 3’200.00	 3’300.00
43		  Übrige Erträge	 -641.00					   

02		  Allgemeine Dienste	 1’527’528.72	 2’067’500.00	 1’835’000.00	 1’899’400.00	 1’968’900.00	 2’040’300.00
021		  Finanz- und Steuerverwaltung	 294’698.74	 340’900.00	 336’600.00	 346’900.00	 360’600.00	 374’700.00
0210		  Finanz- und Steuerverwaltung	 294’698.74	 340’900.00	 336’600.00	 346’900.00	 360’600.00	 374’700.00
30		  Personalaufwand	 394’990.69	 428’000.00	 426’000.00	 438’600.00	 451’600.00	 465’000.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 35’751.95	 40’400.00	 39’000.00	 39’700.00	 40’400.00	 41’100.00
34		  Finanzaufwand			   3’000.00			 
42		  Entgelte	 -21’078.05	 -18’200.00	 -18’200.00	 -18’200.00	 -18’200.00	 -18’200.00
46		  Transferertrag	 -87’165.85	 -80’000.00	 -83’000.00	 -83’000.00	 -83’000.00	 -83’000.00
49		  Interne Verrechnungen 	 -27’800.00	 -29’300.00	 -30’200.00	 -30’200.00	 -30’200.00	 -30’200.00

022		  Allgemeine Dienste, übriges	 974’810.51	 1’066’500.00	 1’061’700.00	 1’106’700.00	 1’152’900.00	 1’200’400.00
0220		  Allgemeine Dienste, übriges	 620’337.13	 747’000.00	 693’800.00	 710’700.00	 727’900.00	 745’700.00
30		  Personalaufwand	 348’983.85	 332’400.00	 310’700.00	 319’900.00	 329’300.00	 339’000.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 250’274.28	 392’900.00	 384’800.00	 392’500.00	 400’300.00	 408’400.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen	 23’400.00	 23’400.00				  
42		  Entgelte	 -2’321.00	 -1’700.00	 -1’700.00	 -1’700.00	 -1’700.00	 -1’700.00

0221		  Bauverwaltung	 354’473.38	 319’500.00	 367’900.00	 396’000.00	 425’000.00	 454’700.00
30		  Personalaufwand	 715’154.19	 794’100.00	 805’400.00	 828’700.00	 852’800.00	 877’500.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 236’102.04	 213’800.00	 249’600.00	 254’400.00	 259’300.00	 264’300.00
37		  Durchlaufende Beiträge	 43’793.85	 60’000.00	 60’000.00	 60’000.00	 60’000.00	 60’000.00
42		  Entgelte	 -211’582.85	 -200’200.00	 -200’200.00	 -200’200.00	 -200’200.00	 -200’200.00
47		  Durchlaufende Beiträge	 -43’793.85	 -60’000.00	 -60’000.00	 -60’000.00	 -60’000.00	 -60’000.00
49		  Interne Verrechnungen 	 -385’200.00	 -488’200.00	 -486’900.00	 -486’900.00	 -486’900.00	 -486’900.00

029		  Verwaltungsliegenschaften	 258’019.47	 660’100.00	 436’700.00	 445’800.00	 455’400.00	 465’200.00
0290		  Verwaltungsliegenschaften Gemeindehaus	 138’477.89	 341’700.00	 150’400.00	 153’500.00	 156’700.00	 160’000.00
30		  Personalaufwand	 47’646.26	 49’700.00	 62’100.00	 63’800.00	 65’600.00	 67’500.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 80’331.63	 272’800.00	 70’000.00	 71’400.00	 72’800.00	 74’200.00
39		  Interne Verrechnungen 	 10’500.00	 19’200.00	 18’300.00	 18’300.00	 18’300.00	 18’300.00

0291		  Verwaltungsliegenschaften Maihofsaal	 119’541.58	 318’400.00	 286’300.00	 292’300.00	 298’700.00	 305’200.00
30		  Personalaufwand	 78’402.61	 80’400.00	 97’900.00	 100’600.00	 103’400.00	 106’300.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 41’738.97	 222’800.00	 174’100.00	 177’400.00	 181’000.00	 184’600.00
39		  Interne Verrechnungen 	 10’500.00	 19’200.00	 18’300.00	 18’300.00	 18’300.00	 18’300.00
44		  Finanzertrag	 -11’100.00	 -4’000.00	 -4’000.00	 -4’000.00	 -4’000.00	 -4’000.00

 
 

1		  Öffentliche Ordnung  
		  und Sicherheit, Verteidigung	 395’687.97	 490’200.00	 464’700.00	 477’800.00	 491’300.00	 505’300.00 

14		  Allgemeines Rechtswesen	 323’283.07	 351’400.00	 352’400.00	 363’200.00	 374’300.00	 385’800.00
140		  Allgemeines Rechtswesen	 323’283.07	 351’400.00	 352’400.00	 363’200.00	 374’300.00	 385’800.00
1400		  Allgemeines Rechtswesen	 310’835.55	 331’000.00	 329’500.00	 339’500.00	 349’800.00	 360’500.00
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30		  Personalaufwand	 208’128.52	 210’900.00	 219’100.00	 225’300.00	 231’700.00	 238’400.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 180’690.07	 202’100.00	 192’400.00	 196’200.00	 200’100.00	 204’100.00
36		  Transferaufwand	 42’614.50	 48’000.00	 48’000.00	 48’000.00	 48’000.00	 48’000.00
42		  Entgelte	 -120’597.54	 -130’000.00	 -130’000.00	 -130’000.00	 -130’000.00	 -130’000.00

1405		  Zivilstandsamt	 18’869.75	 20’000.00	 22’500.00	 23’000.00	 23’500.00	 24’000.00
36		  Transferaufwand	 18’869.75	 20’000.00	 22’500.00	 23’000.00	 23’500.00	 24’000.00

1406		  Markt- und Wirtschaftswesen	 -6’422.23	 400.00	 400.00	 700.00	 1’000.00	 1’300.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 9’100.47	 15’900.00	 15’900.00	 16’200.00	 16’500.00	 16’800.00
41		  Regalien und Konzessionen	 -10’022.70	 -9’000.00	 -9’000.00	 -9’000.00	 -9’000.00	 -9’000.00
42		  Entgelte	 -5’500.00	 -6’500.00	 -6’500.00	 -6’500.00	 -6’500.00	 -6’500.00

15		  Feuerwehr						    
150		  Feuerwehr						    
1500		  Feuerwehr 						    
30		  Personalaufwand	 159’184.45	 170’400.00	 171’400.00	 173’700.00	 176’100.00	 178’500.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 93’050.03	 144’400.00	 157’000.00	 160’000.00	 163’000.00	 166’000.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen	 81’300.00	 81’300.00	 81’300.00	 111’300.00	 111’300.00	 107’800.00
34		  Finanzaufwand	 927.65	 700.00	 700.00	 700.00	 700.00	 700.00
36		  Transferaufwand	 9’511.10	 9’900.00	 10’900.00	 11’100.00	 11’300.00	 11’500.00
39		  Interne Verrechnungen 	 8’500.00	 8’700.00	 6’200.00	 9’600.00	 9’600.00	 9’600.00
42		  Entgelte	 -313’754.40	 -315’000.00	 -315’000.00	 -315’000.00	 -315’000.00	 -315’000.00
46		  Transferertrag	 -4’000.00	 -4’000.00	 -4’000.00	 -4’000.00	 -4’000.00	 -4’000.00
49		  Interne Verrechnungen 	 -54’200.00	 -54’200.00	 -61’700.00	 -54’200.00	 -54’200.00	 -54’200.00
90		  Abschluss Erfolgsrechnung	 19’481.17	 -42’200.00	 -46’800.00	 -93’200.00	 -98’800.00	 -100’900.00

16		  Verteidigung	 72’404.90	 138’800.00	 112’300.00	 114’600.00	 117’000.00	 119’500.00
161		  Militärische Verteidigung	 13’287.05	 53’500.00	 35’000.00	 35’800.00	 36’600.00	 37’500.00
1610		  Militärische Verteidigung	 13’287.05	 53’500.00	 35’000.00	 35’800.00	 36’600.00	 37’500.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 5’667.05	 39’500.00	 21’000.00	 21’500.00	 22’000.00	 22’500.00
36		  Transferaufwand	 10’620.00	 17’000.00	 17’000.00	 17’300.00	 17’600.00	 18’000.00
44		  Finanzertrag	 -3’000.00	 -3’000.00	 -3’000.00	 -3’000.00	 -3’000.00	 -3’000.00

162		  Zivile Verteidigung	 59’117.85	 85’300.00	 77’300.00	 78’800.00	 80’400.00	 82’000.00
1620		  Zivile Verteidigung	 59’117.85	 85’300.00	 77’300.00	 78’800.00	 80’400.00	 82’000.00
30		  Personalaufwand	 2’187.50	 3’200.00	 3’200.00	 3’300.00	 3’400.00	 3’500.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 855.40	 7’800.00	 7’800.00	 7’900.00	 8’000.00	 8’100.00
36		  Transferaufwand	 59’074.95	 74’300.00	 66’300.00	 67’600.00	 69’000.00	 70’400.00
45		  Entnahme aus Spezialfinanzierungen	 -3’000.00					   
49		  Interne Verrechnungen 			   -5’100.00			 
90		  Abschluss Erfolgsrechnung			   5’100.00			 
 
 

2		  Bildung	 6’237’902.22	 7’115’200.00	 6’908’295.00	 7’147’800.00	 7’392’100.00	 7’643’600.00 

21		  Obligatorische Schule	 6’096’847.47	 6’960’800.00	 6’670’895.00	 6’903’900.00	 7’141’600.00	 7’386’200.00
211		  Kindergarten	 561’556.68	 666’400.00	 458’300.00	 482’400.00	 507’200.00	 532’700.00
2110		  Kindergarten	 561’556.68	 666’400.00	 458’300.00	 482’400.00	 507’200.00	 532’700.00
30		  Personalaufwand	 660’865.60	 752’400.00	 797’000.00	 820’600.00	 844’900.00	 869’900.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 13’041.08	 33’100.00	 18’700.00	 19’200.00	 19’700.00	 20’200.00
36		  Transferaufwand	 1’500.00	 1’500.00	 1’500.00	 1’500.00	 1’500.00	 1’500.00
46		  Transferertrag	 -113’850.00	 -120’600.00	 -358’900.00	 -358’900.00	 -358’900.00	 -358’900.00

212		  Primarschule	 3’051’796.84	 3’419’000.00	 2’827’900.00	 2’946’900.00	 3’069’300.00	 3’195’700.00
2120		  Primarschule	 3’051’796.84	 3’419’000.00	 2’827’900.00	 2’946’900.00	 3’069’300.00	 3’195’700.00
30		  Personalaufwand	 3’294’362.45	 3’557’300.00	 3’758’700.00	 3’869’800.00	 3’984’200.00	 4’102’200.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 314’955.89	 410’500.00	 394’100.00	 402’000.00	 410’000.00	 418’400.00
46		  Transferertrag	 -557’521.50	 -548’800.00	 -1’324’900.00	 -1’324’900.00	 -1’324’900.00	 -1’324’900.00
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214		  Musikschulen	 382’530.20	 344’600.00	 341’600.00	 357’900.00	 374’600.00	 391’700.00
2140		  Musikschulen	 382’530.20	 344’600.00	 341’600.00	 357’900.00	 374’600.00	 391’700.00
30		  Personalaufwand	 555’818.35	 515’700.00	 507’000.00	 522’300.00	 538’000.00	 554’100.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 12’072.65	 14’600.00	 14’500.00	 14’800.00	 15’100.00	 15’400.00
36		  Transferaufwand	 41’799.20	 44’300.00	 35’500.00	 36’200.00	 36’900.00	 37’600.00
42		  Entgelte	 -227’160.00	 -230’000.00	 -215’400.00	 -215’400.00	 -215’400.00	 -215’400.00

217		  Schulliegenschaften	 1’432’442.48	 1’797’800.00	 2’184’592.50	 2’226’700.00	 2’268’200.00	 2’310’400.00
2170		  Schulhaus Feusisberg	 392’748.71	 461’200.00	 430’975.00	 486’500.00	 495’300.00	 504’300.00
30		  Personalaufwand	 96’172.95	 106’700.00	 103’200.00	 106’000.00	 108’900.00	 111’900.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 281’425.76	 322’000.00	 296’000.00	 301’800.00	 307’700.00	 313’700.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen		  3’600.00	 3’600.00	 50’500.00	 50’500.00	 50’500.00
39		  Interne Verrechnungen 	 15’700.00	 28’900.00	 28’175.00	 28’200.00	 28’200.00	 28’200.00
44		  Finanzertrag	 -550.00					   

2171		  Kindergarten Feusisberg	 78’281.48	 69’900.00	 128’930.00	 131’600.00	 134’400.00	 137’300.00
30		  Personalaufwand	 14’125.93	 17’000.00	 42’700.00	 43’900.00	 45’200.00	 46’500.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 58’955.55	 39’900.00	 73’000.00	 74’500.00	 76’000.00	 77’600.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen		  3’400.00	 3’400.00	 3’400.00	 3’400.00	 3’400.00
39		  Interne Verrechnungen 	 5’200.00	 9’600.00	 9’830.00	 9’800.00	 9’800.00	 9’800.00

2172		  Hallenbad Feusisberg	 155’312.49	 181’900.00	 246’200.00	 204’800.00	 210’400.00	 216’100.00
30		  Personalaufwand	 77’054.98	 75’500.00	 143’100.00	 147’200.00	 151’400.00	 155’700.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 48’226.01	 70’300.00	 67’900.00	 69’300.00	 70’700.00	 72’100.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen	 46’900.00	 46’900.00	 46’900.00			 
39		  Interne Verrechnungen 	 10’500.00	 19’200.00	 18’300.00	 18’300.00	 18’300.00	 18’300.00
44		  Finanzertrag	 -27’368.50	 -30’000.00	 -30’000.00	 -30’000.00	 -30’000.00	 -30’000.00

2173		  Kindergarten Etzel	 74’922.89	 132’400.00	 136’000.00	 138’800.00	 141’700.00	 144’700.00
30		  Personalaufwand	 33’690.98	 29’600.00	 65’100.00	 66’900.00	 68’800.00	 70’800.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 30’731.91	 83’600.00	 52’600.00	 53’600.00	 54’600.00	 55’600.00
39		  Interne Verrechnungen 	 10’500.00	 19’200.00	 18’300.00	 18’300.00	 18’300.00	 18’300.00

2174		  Schulhaus/Zentrum Maihof	 608’968.65	 748’800.00	 1’000’987.50	 1’018’800.00	 1’035’200.00	 1’051’800.00
30		  Personalaufwand	 155’767.91	 173’700.00	 258’900.00	 266’300.00	 274’000.00	 281’800.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 253’415.04	 311’900.00	 437’900.00	 446’500.00	 455’200.00	 464’000.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen	 177’500.00	 219’100.00	 248’700.00	 250’500.00	 250’500.00	 250’500.00
39		  Interne Verrechnungen 	 26’100.00	 48’100.00	 59’487.50	 59’500.00	 59’500.00	 59’500.00
42		  Entgelte	 -3’814.30	 -3’000.00	 -3’000.00	 -3’000.00	 -3’000.00	 -3’000.00
44		  Finanzertrag		  -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00

2175		  Doppelturnhalle Maihof	 122’208.26	 203’600.00	 241’500.00	 246’200.00	 251’200.00	 256’200.00
30		  Personalaufwand	 52’627.58	 58’700.00	 54’000.00	 55’500.00	 57’100.00	 58’700.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 62’680.68	 118’000.00	 162’000.00	 165’200.00	 168’600.00	 172’000.00
39		  Interne Verrechnungen 	 15’700.00	 28’900.00	 27’500.00	 27’500.00	 27’500.00	 27’500.00
44		  Finanzertrag	 -8’800.00	 -2’000.00	 -2’000.00	 -2’000.00	 -2’000.00	 -2’000.00

218		  Tagesbetreuung	 231’663.90	 198’500.00	 303’600.00	 321’000.00	 338’800.00	 357’100.00
2180		  Tagesbetreuung	 231’663.90	 198’500.00	 303’600.00	 321’000.00	 338’800.00	 357’100.00
30		  Personalaufwand	 425’610.18	 356’100.00	 503’400.00	 518’200.00	 533’400.00	 549’100.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 122’029.27	 117’400.00	 125’200.00	 127’700.00	 130’200.00	 132’700.00
36		  Transferaufwand		  5’000.00	 5’000.00	 5’100.00	 5’200.00	 5’300.00
42		  Entgelte	 -315’975.55	 -280’000.00	 -330’000.00	 -330’000.00	 -330’000.00	 -330’000.00

219		  Obligatorische Schule, n.a.g.	 436’857.37	 534’500.00	 554’902.50	 569’000.00	 583’500.00	 598’600.00
2190		  Schulleitung	 339’700.77	 416’800.00	 432’402.50	 443’300.00	 454’500.00	 466’100.00
30		  Personalaufwand	 305’111.40	 339’600.00	 341’700.00	 351’300.00	 361’100.00	 371’300.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 34’589.37	 55’800.00	 68’500.00	 69’800.00	 71’200.00	 72’600.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen		  21’400.00	 21’400.00	 21’400.00	 21’400.00	 21’400.00
39		  Interne Verrechnungen 			   802.50	 800.00	 800.00	 800.00
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2191		  Obligatorische, Schule, n.a.g.	 97’156.60	 117’700.00	 122’500.00	 125’700.00	 129’000.00	 132’500.00
30		  Personalaufwand	 61’368.50	 77’100.00	 81’800.00	 84’100.00	 86’400.00	 88’900.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 41’288.10	 49’100.00	 49’200.00	 50’100.00	 51’100.00	 52’100.00
42		  Entgelte	 -5’500.00	 -8’500.00	 -8’500.00	 -8’500.00	 -8’500.00	 -8’500.00

22		  Sonderschulung	 141’054.75	 144’400.00	 227’400.00	 233’700.00	 240’100.00	 246’800.00
220		  Sonderschulung	 141’054.75	 144’400.00	 227’400.00	 233’700.00	 240’100.00	 246’800.00
2200		  Sonderschulung	 141’054.75	 144’400.00	 227’400.00	 233’700.00	 240’100.00	 246’800.00
36		  Transferaufwand	 141’054.75	 144’400.00	 227’400.00	 233’700.00	 240’100.00	 246’800.00

29		  Übriges Bildungswesen		  10’000.00	 10’000.00	 10’200.00	 10’400.00	 10’600.00
299		  Übriges Bildungswesen		  10’000.00	 10’000.00	 10’200.00	 10’400.00	 10’600.00
2990		  Bildung, n.a.g.		  10’000.00	 10’000.00	 10’200.00	 10’400.00	 10’600.00
36		  Transferaufwand		  10’000.00	 10’000.00	 10’200.00	 10’400.00	 10’600.00
 
 

3		  Kultur, Sport und Freizeit	 504’000.17	 839’500.00	 994’925.00	 1’218’700.00	 1’234’200.00	 1’501’700.00 

32		  Kultur, übriges	 360’985.85	 565’200.00	 524’400.00	 533’800.00	 543’400.00	 553’200.00
321		  Bibliotheken und Literatur	 214’134.57	 271’400.00	 273’600.00	 278’600.00	 283’800.00	 289’100.00
3210		  Bibliotheken und Literatur	 214’134.57	 271’400.00	 273’600.00	 278’600.00	 283’800.00	 289’100.00
30		  Personalaufwand	 103’235.75	 141’200.00	 141’200.00	 145’300.00	 149’600.00	 154’000.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 29’569.60	 46’100.00	 48’300.00	 49’200.00	 50’100.00	 51’000.00
33	  	 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	 87’100.00	 87’100.00	 87’100.00	 87’100.00	 87’100.00	 87’100.00
42		  Entgelte	 -5’770.78	 -3’000.00	 -3’000.00	 -3’000.00	 -3’000.00	 -3’000.00

329		  Kultur, n.a.g.	 146’851.28	 293’800.00	 250’800.00	 255’200.00	 259’600.00	 264’100.00
3290		  Kultur, n.a.g.	 146’851.28	 293’800.00	 250’800.00	 255’200.00	 259’600.00	 264’100.00
30		  Personalaufwand	 5’137.40	 10’600.00	 10’600.00	 10’700.00	 10’800.00	 10’900.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 46’623.33	 69’500.00	 69’500.00	 70’900.00	 72’300.00	 73’700.00
36		  Transferaufwand	 76’390.55	 187’800.00	 142’600.00	 145’500.00	 148’400.00	 151’400.00
39		  Interne Verrechnungen 	 18’700.00	 25’900.00	 28’100.00	 28’100.00	 28’100.00	 28’100.00

34		  Sport und Freizeit	 143’014.32	 274’300.00	 470’525.00	 684’900.00	 690’800.00	 948’500.00
341		  Sport	 42’255.35	 119’100.00	 386’325.00	 599’000.00	 603’200.00	 859’200.00
3410		  Sport	 42’255.35	 119’100.00	 386’325.00	 599’000.00	 603’200.00	 859’200.00
30		  Personalaufwand	 3’615.80	 6’000.00	 6’000.00	 6’100.00	 6’200.00	 6’300.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 21’679.55	 88’900.00	 189’200.00	 192’900.00	 196’700.00	 200’600.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen		  6’300.00	 148’400.00	 324’100.00	 324’100.00	 536’100.00
36		  Transferaufwand	 16’960.00	 17’900.00	 17’900.00	 18’200.00	 18’500.00	 18’800.00
39		  Interne Verrechnungen 			   24’825.00	 57’700.00	 57’700.00	 97’400.00

342		  Freizeit	 100’758.97	 155’200.00	 84’200.00	 85’900.00	 87’600.00	 89’300.00
3420		  Freizeit	 100’758.97	 155’200.00	 84’200.00	 85’900.00	 87’600.00	 89’300.00
30		  Personalaufwand	 563.45	 2’000.00	 2’000.00	 2’000.00	 2’000.00	 2’000.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 24’873.52	 76’600.00	 54’600.00	 55’700.00	 56’800.00	 57’900.00
36		  Transferaufwand	 78’046.00	 78’200.00	 29’200.00	 29’800.00	 30’400.00	 31’000.00
46		  Transferertrag	 -2’724.00	 -1’600.00	 -1’600.00	 -1’600.00	 -1’600.00	 -1’600.00
49		  Interne Verrechnungen 			   -1’000.00			 
90		  Abschluss Erfolgsrechnung			   1’000.00			 
 
 

4		  Gesundheit	 2’109’330.65	 2’148’900.00	 2’778’550.00	 2’833’500.00	 2’890’000.00	 2’948’000.00 

41		  Kranken- und Pflegeheime	 1’632’965.40	 1’641’800.00	 2’249’850.00	 2’294’300.00	 2’340’100.00	 2’387’200.00
412		  Kranken-, Alters- und Pflegeheime	 1’632’965.40	 1’641’800.00	 2’249’850.00	 2’294’300.00	 2’340’100.00	 2’387’200.00
4120		  Pflegefinanzierung	 1’382’965.40	 1’391’800.00	 1’481’100.00	 1’525’500.00	 1’571’300.00	 1’618’400.00
36		  Transferaufwand	 1’382’965.40	 1’391’800.00	 1’481’100.00	 1’525’500.00	 1’571’300.00	 1’618’400.00
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4121		  Kranken-, Alters- und Pflegeheime	 250’000.00	 250’000.00	 768’750.00	 768’800.00	 768’800.00	 768’800.00
36		  Transferaufwand	 250’000.00	 250’000.00	 750’000.00	 750’000.00	 750’000.00	 750’000.00
39		  Interne Verrechnungen 			   18’750.00	 18’800.00	 18’800.00	 18’800.00

42		  Ambulante Krankenpflege	 392’019.30	 470’400.00	 485’000.00	 494’700.00	 504’600.00	 514’700.00
421		  Ambulante Krankenpflege	 392’019.30	 470’400.00	 485’000.00	 494’700.00	 504’600.00	 514’700.00
4210		  Ambulante Krankenpflege	 392’019.30	 470’400.00	 485’000.00	 494’700.00	 504’600.00	 514’700.00
36		  Transferaufwand	 392’019.30	 470’400.00	 485’000.00	 494’700.00	 504’600.00	 514’700.00

43		  Gesundheitsprävention	 22’492.60	 25’700.00	 32’700.00	 33’300.00	 33’900.00	 34’500.00
433		  Schulgesundheitsdienst	 22’492.60	 25’700.00	 32’700.00	 33’300.00	 33’900.00	 34’500.00
4330		  Schulgesundheitsdienst	 22’492.60	 25’700.00	 32’700.00	 33’300.00	 33’900.00	 34’500.00
30		  Personalaufwand	 1’803.50	 2’700.00	 2’700.00	 2’700.00	 2’700.00	 2’700.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 20’689.10	 23’000.00	 30’000.00	 30’600.00	 31’200.00	 31’800.00

49		  Gesundheitswesen n.a.g	 61’853.35	 11’000.00	 11’000.00	 11’200.00	 11’400.00	 11’600.00
490		  Gesundheitswesen n.a.g.	 61’853.35	 11’000.00	 11’000.00	 11’200.00	 11’400.00	 11’600.00
4900		  Gesundheitswesen n.a.g.	 61’853.35	 11’000.00	 11’000.00	 11’200.00	 11’400.00	 11’600.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 56’853.35	 11’000.00	 11’000.00	 11’200.00	 11’400.00	 11’600.00
36		  Transferaufwand	 5’000.00					   
 
 

5		  Soziale Sicherheit	 1’531’731.79	 2’930’300.00	 2’471’100.00	 2’544’800.00	 2’643’900.00	 2’892’600.00 

51		  Krankheit und Unfall	 350’137.95	 356’900.00	 81’100.00	 82’700.00	 84’400.00	 86’100.00
512		  Prämienverbilligung	 350’137.95	 356’900.00	 81’100.00	 82’700.00	 84’400.00	 86’100.00
5120		  Prämienverbilligung	 350’137.95	 356’900.00	 81’100.00	 82’700.00	 84’400.00	 86’100.00
36		  Transferaufwand	 350’137.95	 356’900.00	 81’100.00	 82’700.00	 84’400.00	 86’100.00

53		  Alter + Hinterlassene	 12’051.35	 38’400.00	 40’400.00	 41’200.00	 65’800.00	 238’600.00
531		  Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	 1’918.55	 4’300.00	 4’300.00	 4’400.00	 4’500.00	 4’600.00
5310		  Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	 1’918.55	 4’300.00	 4’300.00	 4’400.00	 4’500.00	 4’600.00
36		  Transferaufwand	 4’683.55	 7’000.00	 7’000.00	 7’100.00	 7’200.00	 7’300.00
46		  Transferertrag	 -2’765.00	 -2’700.00	 -2’700.00	 -2’700.00	 -2’700.00	 -2’700.00

534		  Wohnen im Alter (ohne Pflege)		  23’000.00	 23’000.00	 23’400.00	 47’600.00	 220’000.00
5340		  Wohnen im Alter (ohne Pflege)		  23’000.00	 23’000.00	 23’400.00	 47’600.00	 220’000.00
30		  Personalaufwand		  3’000.00	 3’000.00	 3’000.00	 3’000.00	 3’000.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand		  20’000.00	 20’000.00	 20’400.00	 20’800.00	 21’200.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen					     20’000.00	 165’800.00
39		  Interne Verrechnungen 					     3’800.00	 30’000.00

535		  Leistungen an das Alter	 10’132.80	 11’100.00	 13’100.00	 13’400.00	 13’700.00	 14’000.00
5350		  Leistungen an das Alter	 10’132.80	 11’100.00	 13’100.00	 13’400.00	 13’700.00	 14’000.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00	 100.00
36		  Transferaufwand	 10’032.80	 11’000.00	 13’000.00	 13’300.00	 13’600.00	 13’900.00

54		  Familie und Jugend	 62’885.43	 155’400.00	 243’100.00	 248’500.00	 254’000.00	 259’500.00
543		  Alimentenbevorschussung und -inkasso	 -24’994.60	 42’000.00	 32’000.00	 32’800.00	 33’600.00	 34’400.00
5430		  Alimentenbevorschussung und -inkasso	 -24’994.60	 42’000.00	 32’000.00	 32’800.00	 33’600.00	 34’400.00
36		  Transferaufwand	 39’680.00	 48’000.00	 38’000.00	 38’800.00	 39’600.00	 40’400.00
46		  Transferertrag	 -64’674.60	 -6’000.00	 -6’000.00	 -6’000.00	 -6’000.00	 -6’000.00

544		  Jugendschutz	 1’624.00	 2’000.00	 95’600.00	 97’500.00	 99’500.00	 101’500.00
5440		  Jugendschutz (allgemein)	 1’624.00	 2’000.00	 95’600.00	 97’500.00	 99’500.00	 101’500.00
36		  Transferaufwand	 1’624.00	 2’000.00	 95’600.00	 97’500.00	 99’500.00	 101’500.00

545		  Leistungen an Familien	 86’256.03	 111’400.00	 115’500.00	 118’200.00	 120’900.00	 123’600.00
5450		  Leistungen an Familien (allgemein)	 86’256.03	 89’400.00	 78’500.00	 80’100.00	 81’700.00	 83’300.00
36		  Transferaufwand	 86’256.03	 89’400.00	 78’500.00	 80’100.00	 81’700.00	 83’300.00
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5451		  Kindertagesstätten und Kinderhorte		  22’000.00	 37’000.00	 38’100.00	 39’200.00	 40’300.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand		  5’000.00	 10’000.00	 10’200.00	 10’400.00	 10’600.00
36		  Transferaufwand		  34’000.00	 44’000.00	 44’900.00	 45’800.00	 46’700.00
46		  Transferertrag		  -17’000.00	 -17’000.00	 -17’000.00	 -17’000.00	 -17’000.00

55		  Arbeitslosigkeit	 5’392.00	 5’600.00	 5’700.00	 5’800.00	 5’900.00	 6’000.00
552		  Leistungen an Arbeitslose	 5’392.00	 5’600.00	 5’700.00	 5’800.00	 5’900.00	 6’000.00
5520		  Leistungen an Arbeitslose	 5’392.00	 5’600.00	 5’700.00	 5’800.00	 5’900.00	 6’000.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 5’392.00	 5’600.00	 5’700.00	 5’800.00	 5’900.00	 6’000.00

57		  Sozialhilfe und Asylwesen	 1’101’265.06	 2’374’000.00	 2’100’800.00	 2’166’600.00	 2’233’800.00	 2’302’400.00
572		  Wirtschaftliche Hilfe obligatorisch	 420’068.79	 1’330’000.00	 500’000.00	 520’000.00	 540’400.00	 561’200.00
5720		  Wirtschaftliche Hilfe	 420’068.79	 1’330’000.00	 500’000.00	 520’000.00	 540’400.00	 561’200.00
36		  Transferaufwand	 932’973.89	 1’180’000.00	 1’000’000.00	 1’020’000.00	 1’040’400.00	 1’061’200.00
46		  Transferertrag	 -512’905.10	 150’000.00	 -500’000.00	 -500’000.00	 -500’000.00	 -500’000.00

573		  Asylwesen	 380’252.55	 702’000.00	 1’252’000.00	 1’288’000.00	 1’324’700.00	 1’362’200.00
5730		  Asylwesen	 380’252.55	 702’000.00	 1’252’000.00	 1’288’000.00	 1’324’700.00	 1’362’200.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 1’812.45	 2’000.00	 2’000.00	 2’000.00	 2’000.00	 2’000.00
36		  Transferaufwand	 1’006’678.73	 1’200’000.00	 1’800’000.00	 1’836’000.00	 1’872’700.00	 1’910’200.00
46		  Transferertrag	 -628’238.63	 -500’000.00	 -550’000.00	 -550’000.00	 -550’000.00	 -550’000.00

579		  Fürsorge, n.a.g.	 300’943.72	 342’000.00	 348’800.00	 358’600.00	 368’700.00	 379’000.00
5790		  Fürsorge, n.a.g.	 300’943.72	 342’000.00	 348’800.00	 358’600.00	 368’700.00	 379’000.00
30		  Personalaufwand	 225’913.58	 286’500.00	 304’800.00	 313’600.00	 322’700.00	 332’000.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 90’664.21	 57’800.00	 56’000.00	 57’000.00	 58’000.00	 59’000.00
36		  Transferaufwand	 6’951.23	 13’200.00	 3’500.00	 3’500.00	 3’500.00	 3’500.00
42		  Entgelte	 -1’045.30	 -1’400.00	 -1’400.00	 -1’400.00	 -1’400.00	 -1’400.00
44		  Finanzertrag	 -7’440.00					   
49		  Interne Verrechnungen 	 -14’100.00	 -14’100.00	 -14’100.00	 -14’100.00	 -14’100.00	 -14’100.00

 
 

6		  Verkehr und  
		  Nachrichtenübermittlung	 1’847’357.53	 2’216’100.00	 2’139’912.50	 2’170’300.00	 2’266’900.00	 2’963’900.00 

61		  Strassenverkehr	 1’298’513.58	 1’599’600.00	 1’664’037.50	 1’659’100.00	 1’743’900.00	 2’428’600.00
615		  Gemeindestrassen	 1’150’885.18	 1’436’100.00	 1’504’600.00	 1’497’000.00	 1’579’100.00	 2’261’000.00
6150		  Gemeindestrassen	 1’154’207.25	 1’423’000.00	 1’497’100.00	 1’488’400.00	 1’570’100.00	 1’610’400.00
30		  Personalaufwand	 399’168.91	 381’000.00	 390’500.00	 401’400.00	 412’700.00	 424’400.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 426’940.44	 723’800.00	 740’500.00	 755’200.00	 770’200.00	 785’500.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen	 404’000.00	 386’100.00	 444’700.00	 408’500.00	 455’300.00	 466’700.00
39		  Interne Verrechnungen 	 120’200.00	 121’300.00	 118’700.00	 120’600.00	 129’200.00	 131’100.00
42		  Entgelte	 -1’592.80					   
46		  Transferertrag	 -63’119.30	 -58’000.00	 -58’000.00	 -58’000.00	 -58’000.00	 -58’000.00
49		  Interne Verrechnungen 	 -131’390.00	 -131’200.00	 -139’300.00	 -139’300.00	 -139’300.00	 -139’300.00

6151		  Parkplätze	 -3’322.07	 13’100.00	 7’500.00	 8’600.00	 9’000.00	 650’600.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 25’056.59	 29’700.00	 20’000.00	 20’400.00	 20’800.00	 21’200.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen				    700.00	 700.00	 540’600.00
39		  Interne Verrechnungen 	 4’590.00	 4’700.00	 5’100.00	 5’100.00	 5’100.00	 106’400.00
42		  Entgelte	 -17’055.00					   
44		  Finanzertrag	 -32’968.66	 -21’300.00	 -17’600.00	 -17’600.00	 -17’600.00	 -17’600.00
49		  Interne Verrechnungen 			   -700.00			 
90		  Abschluss Erfolgsrechnung	 17’055.00		  700.00			 

618		  Privatstrassen	 147’628.40	 163’500.00	 159’437.50	 162’100.00	 164’800.00	 167’600.00
6180		  Privatstrassen	 147’628.40	 163’500.00	 159’437.50	 162’100.00	 164’800.00	 167’600.00
36		  Transferaufwand	 147’628.40	 163’500.00	 158’500.00	 161’200.00	 163’900.00	 166’700.00
39		  Interne Verrechnungen 			   937.50	 900.00	 900.00	 900.00
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62		  Öffentlicher Verkehr	 548’843.95	 616’500.00	 475’875.00	 511’200.00	 523’000.00	 535’300.00
621		  Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	 6’037.50	 22’700.00	 108’075.00	 133’500.00	 135’200.00	 137’000.00
6210		  Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	 6’037.50	 22’700.00	 108’075.00	 133’500.00	 135’200.00	 137’000.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 6’817.50	 7’500.00	 87’500.00	 89’200.00	 90’900.00	 92’700.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen		  16’000.00	 18’000.00	 38’000.00	 38’000.00	 38’000.00
39		  Interne Verrechnungen 			   3’375.00	 7’100.00	 7’100.00	 7’100.00
42		  Entgelte	 -780.00	 -800.00	 -800.00	 -800.00	 -800.00	 -800.00

622		  Regional- und Agglomerationsverkehr	 460’935.20	 545’000.00	 293’300.00	 301’900.00	 310’700.00	 319’900.00
6220		  Regional- und Agglomerationsverkehr	 460’935.20	 545’000.00	 293’300.00	 301’900.00	 310’700.00	 319’900.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 44’686.90	 16’200.00	 17’000.00	 17’300.00	 17’600.00	 18’000.00
36		  Transferaufwand	 416’248.30	 528’800.00	 276’300.00	 284’600.00	 293’100.00	 301’900.00

629		  Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	 81’871.25	 48’800.00	 74’500.00	 75’800.00	 77’100.00	 78’400.00
6290		  Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	 81’871.25	 48’800.00	 74’500.00	 75’800.00	 77’100.00	 78’400.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 130’147.25	 40’000.00	 65’000.00	 66’300.00	 67’600.00	 68’900.00
39		  Interne Verrechnungen 	 30’200.00	 8’800.00	 21’500.00	 21’500.00	 21’500.00	 21’500.00
42		  Entgelte	 -78’476.00		  -12’000.00	 -12’000.00	 -12’000.00	 -12’000.00
 
 

7		  Umweltschutz und Raumordnung	 662’210.67	 1’111’500.00	 984’087.50	 1’352’100.00	 1’367’000.00	 1’382’200.00 

71		  Wasserversorgung	 38’568.40	 20’000.00		  340’300.00	 340’300.00	 340’300.00
710		  Wasserversorgung	 38’568.40	 20’000.00		  340’300.00	 340’300.00	 340’300.00
7100		  Wasserversorgung (allgemein)	 38’568.40	 20’000.00		  340’300.00	 340’300.00	 340’300.00
36		  Transferaufwand	 38’568.40	 20’000.00		  328’000.00	 328’000.00	 328’000.00
39		  Interne Verrechnungen 				    12’300.00	 12’300.00	 12’300.00

72		  Abwasserbeseitigung						    
720		  Abwasserbeseitigung						    
7200		  Abwasserbeseitigung (allgemein)						    
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 15’828.81	 166’700.00	 132’100.00	 134’800.00	 137’500.00	 140’200.00
36		  Transferaufwand	 529’341.85	 623’000.00	 640’000.00	 652’800.00	 665’900.00	 679’200.00
39		  Interne Verrechnungen 	 10’700.00	 11’300.00	 11’600.00	 11’600.00	 11’600.00	 11’600.00
42		  Entgelte	 -658’643.65	 -683’000.00	 -790’000.00	 -790’000.00	 -790’000.00	 -790’000.00
46		  Transferertrag	 -64’712.17		  -50’000.00	 -50’000.00	 -50’000.00	 -50’000.00
49		  Interne Verrechnungen 			   -4’300.00			 
90		  Abschluss Erfolgsrechnung	 167’485.16	 -118’000.00	 60’600.00	 40’800.00	 25’000.00	 9’000.00

73		  Abfallwirtschaft						    
730		  Abfallwirtschaft						    
7300		  Abfallwirtschaft (allgemein)						    
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 483’887.25	 568’300.00	 572’100.00	 583’500.00	 595’100.00	 606’900.00
36		  Transferaufwand	 117’729.38	 122’000.00	 122’000.00	 124’400.00	 126’900.00	 129’400.00
39		  Interne Verrechnungen 	 95’800.00	 88’000.00	 90’400.00	 90’400.00	 90’400.00	 90’400.00
42		  Entgelte	 -693’386.29	 -757’200.00	 -757’200.00	 -757’200.00	 -757’200.00	 -757’200.00
49		  Interne Verrechnungen 			   -100.00			 
90		  Abschluss Erfolgsrechnung	 -4’030.34	 -21’100.00	 -27’200.00	 -41’100.00	 -55’200.00	 -69’500.00

74		  Verbauungen	 25’666.25	 63’000.00	 15’300.00	 28’500.00	 28’700.00	 28’900.00
741		  Gewässerverbauungen	 25’666.25	 63’000.00	 15’300.00	 28’500.00	 28’700.00	 28’900.00
7410		  Gewässerverbauungen	 25’666.25	 63’000.00	 15’300.00	 28’500.00	 28’700.00	 28’900.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 20’366.25	 58’000.00	 10’000.00	 10’200.00	 10’400.00	 10’600.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen	 5’300.00	 5’000.00	 5’300.00	 15’300.00	 15’300.00	 15’300.00
39		  Interne Verrechnungen 				    3’000.00	 3’000.00	 3’000.00

75		  Arten- und Landschaftsschutz	 82’836.85	 168’100.00	 185’100.00	 188’800.00	 192’600.00	 196’500.00
750		  Arten- und Landschaftsschutz	 82’836.85	 168’100.00	 185’100.00	 188’800.00	 192’600.00	 196’500.00
7500		  Arten- und Landschaftsschutz	 82’836.85	 168’100.00	 185’100.00	 188’800.00	 192’600.00	 196’500.00

Funktionale Gliederung	 Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag	 Finanzplan	 Finanzplan	 Finanzplan
		  2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028

3	 Erfolgsrechnung 2025 - 2028
3.3 	 Erfolgsrechnung	
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Funktionale Gliederung	 Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag	 Finanzplan	 Finanzplan	 Finanzplan
		  2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028

31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 19’254.20	 104’000.00	 119’000.00	 121’400.00	 123’800.00	 126’200.00
36		  Transferaufwand	 71’762.80	 74’100.00	 74’100.00	 75’500.00	 77’000.00	 78’600.00
46		  Transferertrag	 -8’180.15	 -10’000.00	 -8’000.00	 -8’100.00	 -8’200.00	 -8’300.00

76		  Bekämpfung von Umweltverschmutzung	 86’604.55	 374’200.00	 298’000.00	 302’400.00	 306’900.00	 311’500.00
769		  Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	 86’604.55	 374’200.00	 298’000.00	 302’400.00	 306’900.00	 311’500.00
7690		  Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	 86’604.55	 374’200.00	 298’000.00	 302’400.00	 306’900.00	 311’500.00
30		  Personalaufwand		  500.00	 500.00	 500.00	 500.00	 500.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 16’104.55	 305’000.00	 226’000.00	 230’400.00	 234’900.00	 239’500.00
39		  Interne Verrechnungen 	 70’500.00	 68’700.00	 71’500.00	 71’500.00	 71’500.00	 71’500.00

77		  Übriger Umweltschutz	 160’667.80	 236’800.00	 231’987.50	 235’300.00	 238’600.00	 241’900.00
771		  Friedhof und Bestattung	 144’608.85	 210’300.00	 200’987.50	 203’600.00	 206’200.00	 208’800.00
7710		  Friedhof und Bestattung (allgemein)	 144’608.85	 210’300.00	 200’987.50	 203’600.00	 206’200.00	 208’800.00
30		  Personalaufwand	 735.25	 1’000.00	 2’000.00	 2’000.00	 2’000.00	 2’000.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 90’843.60	 144’200.00	 128’800.00	 131’400.00	 134’000.00	 136’600.00
33		  Abschreibungen Verwaltungsvermögen	 10’800.00	 20’400.00	 21’300.00	 21’300.00	 21’300.00	 21’300.00
39		  Interne Verrechnungen 	 43’500.00	 44’700.00	 48’887.50	 48’900.00	 48’900.00	 48’900.00
42		  Entgelte	 -1’270.00					   

779		  Umweltschutz, n.a.g.	 16’058.95	 26’500.00	 31’000.00	 31’700.00	 32’400.00	 33’100.00
7790		  Umweltschutz, n.a.g.	 16’058.95	 26’500.00	 31’000.00	 31’700.00	 32’400.00	 33’100.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 4’667.65	 14’500.00	 14’500.00	 14’800.00	 15’100.00	 15’400.00
36		  Transferaufwand	 12’021.80	 12’600.00	 17’100.00	 17’500.00	 17’900.00	 18’300.00
46		  Transferertrag	 -630.50	 -600.00	 -600.00	 -600.00	 -600.00	 -600.00

79		  Raumordnung	 267’866.82	 249’400.00	 253’700.00	 256’800.00	 259’900.00	 263’100.00
790		  Raumordnung (allgemein)	 267’866.82	 249’400.00	 253’700.00	 256’800.00	 259’900.00	 263’100.00
7900		  Raumordnung	 267’866.82	 249’400.00	 253’700.00	 256’800.00	 259’900.00	 263’100.00
30		  Personalaufwand	 3’465.70	 10’000.00	 10’000.00	 10’100.00	 10’200.00	 10’300.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 246’786.20	 151’000.00	 151’000.00	 154’000.00	 157’000.00	 160’100.00
39		  Interne Verrechnungen 	 51’100.00	 88’400.00	 92’700.00	 92’700.00	 92’700.00	 92’700.00
46		  Transferertrag	 -33’485.08					   

7901		  Mehrwertabgabe (Spezialfinanzierung)						    
49		  Interne Verrechnungen 			   -100.00			 
90		  Abschluss Erfolgsrechnung			   100.00			 

 
 

8		  Volkswirtschaft	 47’240.65	 60’600.00	 46’000.00	 46’900.00	 47’800.00	 48’700.00 

81		  Landwirtschaft		  2’600.00				  
813		  Produktionsverbesserung Vieh		  2’600.00				  
8130		  Produktionsverbesserung Vieh		  2’600.00				  
30		  Personalaufwand		  2’600.00				  

84		  Tourismus	 6’479.70	 47’500.00	 35’500.00	 36’200.00	 36’900.00	 37’600.00
840		  Tourismus	 6’479.70	 47’500.00	 35’500.00	 36’200.00	 36’900.00	 37’600.00
8400		  Tourismus	 6’479.70	 47’500.00	 35’500.00	 36’200.00	 36’900.00	 37’600.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 1’479.70	 14’400.00	 14’400.00	 14’700.00	 15’000.00	 15’300.00
36		  Transferaufwand	 5’000.00	 33’100.00	 21’100.00	 21’500.00	 21’900.00	 22’300.00

85		  Industrie, Gewerbe, Handel	 40’760.95	 10’500.00	 10’500.00	 10’700.00	 10’900.00	 11’100.00
850		  Industrie, Gewerbe, Handel	 40’760.95	 10’500.00	 10’500.00	 10’700.00	 10’900.00	 11’100.00
8500		  Industrie, Gewerbe, Handel	 40’760.95	 10’500.00	 10’500.00	 10’700.00	 10’900.00	 11’100.00
30		  Personalaufwand	 300.00	 500.00	 500.00	 500.00	 500.00	 500.00
36		  Transferaufwand	 40’460.95	 10’000.00	 10’000.00	 10’200.00	 10’400.00	 10’600.00
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Funktionale Gliederung	 Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag	 Finanzplan	 Finanzplan	 Finanzplan
		  2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028

9		  Finanzen und Steuern	 -15’242’426.42	 -24’866’500.00	 -19’402’170.00	 -19’563’100.00	 -19’955’800.00	 -20’585’600.00 

91		  Steuern	 -34’271’807.94	 -27’764’400.00	 -29’813’100.00	 -30’318’500.00	 -30’699’200.00	 -31’160’300.00
910		  Steuern	 -34’271’807.94	 -27’764’400.00	 -29’813’100.00	 -30’318’500.00	 -30’699’200.00	 -31’160’300.00
9100		  Allgemeine Gemeindesteuern	 -34’271’807.94	 -27’764’400.00	 -29’813’100.00	 -30’318’500.00	 -30’699’200.00	 -31’160’300.00
31		  Sach- und übriger Betriebsaufwand	 176’432.39	 44’300.00	 45’400.00	 46’300.00	 47’200.00	 48’100.00
34		  Finanzaufwand	 66’200.90	 77’700.00	 78’500.00	 79’300.00	 80’100.00	 80’900.00
37		  Durchlaufende Beiträge	 812’036.20					   
40		  Fiskalertrag	 -33’948’346.83	 -27’380’300.00	 -29’304’800.00	 -29’811’900.00	 -30’194’300.00	 -30’657’100.00
42		  Entgelte	 -9’994.40	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00
46		  Transferertrag	 -556’100.00	 -505’100.00	 -631’200.00	 -631’200.00	 -631’200.00	 -631’200.00
47		  Durchlaufende Beiträge	 -812’036.20					   

93		  Finanzausgleich	 4’421’800.00	 2’934’500.00	 10’518’000.00	 11’000’000.00	 11’000’000.00	 11’000’000.00
930		  Finanzausgleich	 4’421’800.00	 2’934’500.00	 10’518’000.00	 11’000’000.00	 11’000’000.00	 11’000’000.00
9300		  Finanzausgleich	 4’421’800.00	 2’934’500.00	 10’518’000.00	 11’000’000.00	 11’000’000.00	 11’000’000.00
36		  Transferaufwand	 4’421’800.00	 2’934’500.00	 10’518’000.00	 11’000’000.00	 11’000’000.00	 11’000’000.00

95		  Ertragsanteile, übrige	 -92’770.40	 -92’000.00	 -92’000.00	 -92’000.00	 -92’000.00	 -92’000.00
950		  Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	 -92’770.40	 -92’000.00	 -92’000.00	 -92’000.00	 -92’000.00	 -92’000.00
9500		  Ertragsanteile, übrige, ohne Zweckbindung	 -92’770.40	 -92’000.00	 -92’000.00	 -92’000.00	 -92’000.00	 -92’000.00
41		  Regalien und Konzessionen	 -92’770.40	 -92’000.00	 -92’000.00	 -92’000.00	 -92’000.00	 -92’000.00

96		  Vermögens- und Schuldenverwaltung	 50’338.08	 2’200.00	 -68’270.00	 -205’800.00	 -217’800.00	 -386’500.00
961		  Zinsen	 -15’903.85	 14’200.00	 -100’270.00	 -175’900.00	 -188’000.00	 -356’800.00
9610		  Zinsen	 -15’903.85	 14’200.00	 -100’270.00	 -175’900.00	 -188’000.00	 -356’800.00
34		  Finanzaufwand	 74’708.30	 26’300.00	 25’000.00	 25’300.00	 25’600.00	 25’900.00
39		  Interne Verrechnungen 			   18’800.00			 
44		  Finanzertrag	 -90’612.15	 -12’100.00	 -73’000.00	 -73’000.00	 -73’000.00	 -73’000.00
49		  Interne Verrechnungen 			   -71’070.00	 -128’200.00	 -140’600.00	 -309’700.00

963		  Liegenschaften des Finanzvermögens	 66’241.93	 -12’000.00	 28’000.00	 -29’900.00	 -29’800.00	 -29’700.00
9632		  alte Säge	 85’905.93	 7’600.00	 47’600.00	 -10’300.00	 -10’200.00	 -10’100.00
34		  Finanzaufwand	 100’905.93	 22’600.00	 62’600.00	 4’700.00	 4’800.00	 4’900.00
44		  Finanzertrag	 -15’000.00	 -15’000.00	 -15’000.00	 -15’000.00	 -15’000.00	 -15’000.00

9633		  Liegenschaften des Finanzvermögens n.a.g.	 -19’664.00	 -19’600.00	 -19’600.00	 -19’600.00	 -19’600.00	 -19’600.00
44		  Finanzertrag	 -19’664.00	 -19’600.00	 -19’600.00	 -19’600.00	 -19’600.00	 -19’600.00

969		  Finanzvermögen, übriges			   4’000.00			 
9690		  Finanzvermögen, übriges			   4’000.00			 
34		  Finanzaufwand			   4’000.00			 

97		  Rückverteilungen	 -4’485.10	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00
971		  Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	 -4’485.10	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00
9710		  Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	 -4’485.10	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00
46		  Transferertrag	 -4’485.10	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00	 -1’000.00

99		  Nicht aufgeteilte Posten	 14’654’498.94	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00
995		  Neutrale Aufwendungen und Erträge	 49’200.00	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00
9950		  Neutrale Aufwendungen und Erträge	 49’200.00	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00
39		  Interne Verrechnungen 	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00	 54’200.00
43		  Übrige Erträge	 -5’000.00					   

999		  Abschluss	 14’605’298.94					   
9999		  Abschluss	 14’605’298.94					   
90		  Abschluss Erfolgsrechnung	 14’605’298.94					   
 

		  Gesamtergebnis		  -5’416’600.00	 -323’000.00	 591’800.00	 817’100.00	 1’818’700.00 
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1	 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung				    450’000.00	
2	 Bildung		  2’046’000.00	 1’415’000.00	
3	 Kultur, Sport und Freizeit	 239’394.30	 3’300’000.00	 3’510’000.00	 2’180’000.00	 2’000’000.00	 2’000’000.00
4	 Gesundheit			   2’593’000.00			 
5	 Soziale Sicherheit					     500’000.00	 3’500’000.00
6	 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	 435’206.25	 1’520’000.00	 1’370’000.00	 7’200’000.00	 6’700’000.00	 1’250’000.00
7	 Umweltschutz und Raumordnung	 197’776.07	 599’000.00	 285’500.00	 1’790’000.00		
	  
	 Nettoinvestition	 872’376.62	 7’465’000.00	 9’173’500.00	 11’620’000.00	 9’200’000.00	 6’750’000.00

Hauptaufgabenbereiche	 Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag	 Finanzplan	 Finanzplan	 Finanzplan
(funktionale Gliederung)	 2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028

4	 Investitionsrechnung 2025 - 2028
4.1 	 Zusammenzug Investitionsrechnung nach Funktionen			 
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4	 Investitionsrechnung 2025 - 2028
4.2 	 Investitionsrechnung			 

1	 Öffentliche Ordnung, Sicherheit,  
	 Verteidigung	 			   450’000.00  
		  	
15	 Feuerwehr				    450’000.00		
150	 Feuerwehr				    450’000.00		
1500	 Feuerwehr 				    450’000.00		
50	 Sachanlagen				    450’000.00		
 
 
 

2	 Bildung		  2’046’000.00	 1’415’000.00 
			 
21	 Obligatorische Schule		  2’046’000.00	 1’415’000.00			 
217	 Schulliegenschaften		  1’939’000.00	 1’415’000.00			 
2170	 Schulhaus Feusisberg		  90’000.00				  
50	 Sachanlagen		  90’000.00				  
2171	 Kindergarten Feusisberg		  84’000.00				  
50	 Sachanlagen		  84’000.00				  
2173	 Kindergarten Etzel		  70’000.00				  
50	 Sachanlagen		  70’000.00				  
2174	 Schulhaus/Zentrum Maihof		  1’695’000.00	 1’415’000.00			 
50	 Sachanlagen		  1’695’000.00	 1’415’000.00			 
219	 Obligatorische Schule, n.a.g.		  107’000.00				  
2190	 Schulleitung		  107’000.00				  
52	 Immaterielle Anlagen		  107’000.00				  
 
 
 

3	 Kultur, Sport und Freizeit	 239’394.30	 3’300’000.00	 3’510’000.00	 2’180’000.00	 2’000’000.00	 2’000’000.00 

34	 Sport und Freizeit	 239’394.30	 3’300’000.00	 3’510’000.00	 2’180’000.00	 2’000’000.00	 2’000’000.00
341	 Sport	 239’394.30	 3’300’000.00	 3’510’000.00	 2’180’000.00	 2’000’000.00	 2’000’000.00
3410	 Sport	 239’394.30	 3’300’000.00	 3’510’000.00	 2’180’000.00	 2’000’000.00	 2’000’000.00
50	 Sachanlagen	 239’394.30	 3’300’000.00	 3’510’000.00	 2’180’000.00	 2’000’000.00	 2’000’000.00
 
 
 

4	 Gesundheit			   2’593’000.00 

	 		
41	 Kranken- und Pflegeheime			   2’500’000.00			 
412	 Kranken-, Alters- und Pflegeheime			   2’500’000.00			 
4121	 Kranken-, Alters- und Pflegeheime			   2’500’000.00			 
56	 Eigene Investitionsbeiträge			   2’500’000.00			 

42	 Ambulante Krankenpflege			   93’000.00			 
421	 Ambulante Krankenpflege			   93’000.00			 
4210	 Ambulante Krankenpflege			   93’000.00			 
54	 Darlehen			   93’000.00			 
 
 
 

5	 Soziale Sicherheit					     500’000.00	 3’500’000.00 

53	 Alter + Hinterlassene					     500’000.00	 3’500’000.00
534	 Wohnen im Alter (ohne Pflege)					     500’000.00	 3’500’000.00
5340	 Wohnen im Alter (ohne Pflege)					     500’000.00	 3’500’000.00
50	 Sachanlagen					     500’000.00	 3’500’000.00
 

Funktionale Gliederung	 Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag	 Finanzplan	 Finanzplan	 Finanzplan
		  2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028
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Funktionale Gliederung	 Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag	 Finanzplan	 Finanzplan	 Finanzplan
		  2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028

 

6	 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	 435’206.25	 1’520’000.00	 1’370’000.00	 7’200’000.00	 6’700’000.00	 1’250’000.00 

61	 Strassenverkehr	 435’206.25	 1’120’000.00	 950’000.00	 6’700’000.00	 6’700’000.00	 1’250’000.00
615	 Gemeindestrassen	 435’206.25	 995’000.00	 950’000.00	 6’700’000.00	 6’700’000.00	 1’250’000.00
6150	 Gemeindestrassen	 420’086.85	 595’000.00	 450’000.00	 700’000.00	 700’000.00	 250’000.00
50	 Sachanlagen	 420’086.85	 595’000.00	 450’000.00	 700’000.00	 700’000.00	 250’000.00
6151	 Parkplätze	 15’119.40	 400’000.00	 500’000.00	 6’000’000.00	 6’000’000.00	 1’000’000.00
50	 Sachanlagen	 15’119.40	 400’000.00	 500’000.00	 6’000’000.00	 6’000’000.00	 1’000’000.00

618	 Privatstrassen		  125’000.00				  
6180	 Privatstrassen		  125’000.00				  
51	 Investitionen auf Rechnung Dritter		  125’000.00				  

62	 Öffentlicher Verkehr		  400’000.00	 420’000.00	 500’000.00		
621	 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		  400’000.00	 420’000.00	 500’000.00		
6210	 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur		  400’000.00	 420’000.00	 500’000.00		
50	 Sachanlagen		  400’000.00	 420’000.00	 500’000.00		
 
 
 

7	 Umweltschutz und Raumordnung	 197’776.07	 599’000.00	 285’500.00	 1’790’000.00		   

71	 Wasserversorgung			   250’000.00	 1’390’000.00		
710	 Wasserversorgung			   250’000.00	 1’390’000.00		
7100	 Wasserversorgung (allgemein)			   250’000.00	 1’390’000.00		
56	 Eigene Investitionsbeiträge			   250’000.00	 1’390’000.00		
63	 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung						    

72	 Abwasserbeseitigung	 -379’266.73	 134’000.00	 35’500.00			 
720	 Abwasserbeseitigung	 -379’266.73	 134’000.00	 35’500.00			 
7200	 Abwasserbeseitigung (allgemein)	 -379’266.73	 134’000.00	 35’500.00			 
50	 Sachanlagen	 298’348.46	 634’000.00	 535’500.00			 
61	 Rückerstattungen						    
63	 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	 -677’615.19	 -500’000.00	 -500’000.00			 

74	 Verbauungen	 111’227.20	 400’000.00		  400’000.00		
741	 Gewässerverbauungen	 111’227.20	 400’000.00		  400’000.00		
7410	 Gewässerverbauungen	 111’227.20	 400’000.00		  400’000.00		
50	 Sachanlagen		  400’000.00		  400’000.00		
56	 Eigene Investitionsbeiträge	 111’227.20					   

77	 Übriger Umweltschutz	 465’815.60	 65’000.00				  
771	 Friedhof und Bestattung	 465’815.60	 65’000.00				  
7710	 Friedhof und Bestattung (allgemein)	 465’815.60	 65’000.00				  
50	 Sachanlagen	 465’815.60	 65’000.00				  
	  
	 Nettoinvestition	 872’376.62	 7’465’000.00	 9’173’500.00	 11’620’000.00	 9’200’000.00	 6’750’000.00
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5   Kennzahlen 2025 - 2028	

Entwicklung	 Richtwerte	 Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag	 Finanzplan	 Finanzplan	 Finanzplan
			   2023	 2024	 2025	 2026	 2027	 2028

Ertragsüberschuss (-) / Aufwandüberschuss (+)			   -14’605’299	 -5’416’600	 -323’000	 591’800	 817’100	 1’818’700
Eigenkapital (+) / Bilanzfehlbetrag (-)			   46’014’778	 51’431’378	 51’754’378	 51’162’578	 50’345’478	 48’526’778
									       
Finanzierungsüberschuss (-) / Finanzierungsfehlbetrag (+)			   -14’766’213	 1’284’700	 7’201’900	 10’120’200	 7’894’200	 5’572’600
Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-)			   -28’370’591	 -27’085’891	 -19’883’991	 -9’763’791	 -1’869’591	 3’703’009
 
 
		   
 Nettoschuld (+) / Nettovermögen (-) pro Einwohner			   -5’120	 -4’925	 -3’488	 -1’713	 -325	 644

Diese Kennzahl hat nur beschränkte Aussagekraft, da es 	 < 0 Fr.	 keine 
eher auf die Finanzkraft der Einwohner und nicht auf	 0 - 1'000 Fr.	 geringe 
ihre Anzahl ankommt	 1'001 - 2'500 Fr.	 mittlere			    
		  2501 - 5'000 Fr.	 hohe 
		  > 5'000 Fr.	 hohe Verschuldung 
 
 
 Nettoverschuldungsquotient			   -83.6%	 -98.9%	 -67.9%	 -32.8%	 -6.2%	 12.1%

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge,	 < 100 %	 gut  
bzw. wieviel Jahrestranchen erforderlich wären, um die 	 100 - 150 %	 genügend 
Nettoschulden abzutragen.	 > 150 %	 schlecht				     
 		   		
 
 Selbstfinanzierungsgrad			   1792.6%	 82.8%	 21.5%	 12.9%	 14.2%	 17.4%

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen	 > 100 % 	 ideal 
aus eigenen Mitteln finanziert werden kann.	 80 - 100 %	 gut bis vertretbar 
 		  50 - 80 %	 problematisch 
		  < 50 %	 ungenügend 
	
 
 Selbstfinanzierungsanteil			   39.4%	 19.4%	 5.5%	 4.1%	 3.5%	 3.2%

Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil des Ertrages zur	 > 20 %	 gut  
Finanzierung der Investitionen aufgewendet werden kann.	 10 - 20 %	 mittel 
		  < 10 %	 schlecht 
	
 
 Zinsbelastungsanteil 			   -0.1%	 0.0%	 -0.2%	 -0.2%	 -0.2%	 -0.2%

Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des «verfügbaren 	 0 - 4 %	 gut 
Einkommens» durch den Zinsaufwand gebunden ist.	 4 - 9 %	 genügend 
Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum.	 > 9 %	 schlecht 
 

 
 Kapitaldienstanteil 			   2.0%	 2.9%	 4.4%	 5.8%	 5.9%	 8.3%

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende	 < 5 %	 geringe Belastung 
Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen	 5 - 15 %	 tragbare Belastung 
 (= Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf 	 > 15 %	 hohe Belastung  
einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.  
 

 
 Investitionsanteil			   6.1%	 23.6%	 22.2%	 24.9%	 20.6%	 15.7%

Diese Kennzahl zeigt die Aktivität im Bereich der 	 < 10 %	 schwach 
Investitionen im Verhältnis zu den Gesamtausgaben.	 10 - 20 %	 mittel 
		  20 - 30 %	 stark 
		  > 30 %	 sehr stark		   		
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6  Überblick Voranschlag 2025 – Elektrizitätswerk Schindellegi

Die Kosten für den Strom setzen sich einerseits aus den Energiekosten, den Netznut-
zungskosten sowie den Abgaben an die übergeordneten Stellen zusammen. Während 
die ersteren beiden vom Elektrizitätswerk Schindellegi (EWS) nach strengen Vorgaben 
der Regulierungsbehörde festgelegt werden, sind die übrigen Abgaben nicht vom EWS 
beeinflussbar.

Im 2025 können dank Überdeckung des Vorjahres, welche im 2025 zu einem Drittel 
in die Tarifkalkulation einfliesst, sowie den gesunkenen Beschaffungskosten am OTC-
Markt, die Energiepreise um durchschnittlich rund 12.4% gesenkt werden.

Bei der Netznutzung steigen die Kapital- und Betriebskosten des EW Schindellegi in 
der Summe um rund 1.4% an. Die vorgelagerten Netzkosten der EW Höfe AG sinken 
gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Ebenfalls sinken die Abgaben SDL, Stromreserve 
und KEV gegenüber dem Vorjahr um 27.6%. Damit resultieren auch bei der Netznut-
zung 12.1% tiefere Preise als im Vorjahr.

Damit ergibt sich für die Bezüger im 2025 gesamthaft eine Reduktion von 12.3% 
gegenüber dem aktuellen Jahr.

Der Voranschlag 2025 rechnet bei einem Gesamtaufwand von Fr. 4'165'242.– 
und einem Gesamtertrag von Fr. 4'162'604.– mit einem Aufwandüberschuss von 
Fr. 2'638.–. Die Nettoinvestitionen werden mit Fr. 1'483'500.– veranschlagt.

Antrag des Gemeinderates
Der Gemeinderat beantragt

a.	 den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss  
	 von Fr. 2'638.– zu genehmigen,
b. 	 den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von 
	 Fr. 1'483'500.– zu genehmigen.

6.1	 Gesamtbeurteilung und 
	 Antrag Gemeinderat

6.2	 Bericht und Antrag der 
	 Rechnungsprüfungskommission

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des 
Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden den Voranschlag 2025 
(Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung) des Elektrizitätswerkes Schindellegi 
beurteilt. Gemäss unserer Beurteilung entspricht der Voranschlag des Elektrizitäts-
werkes Schindellegi den gesetzlichen Bestimmungen.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission
Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag des Elektrizitätswerkes Schindellegi 
mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 2'638.– sowie die Nettoinvestitionen von 
Fr. 1'483'500.– zu genehmigen. 

Feusisberg, 19. September 2024
Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Feusisberg

Tobias Hegner, Präsident
Michael Kälin
Sven Lang
Jasmin Ruhstaller-Föllmi
Sarah Zanuco
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Total Betrieblicher Aufwand	 3'639'781.03	 4'730'500.00	 4'165'242.00
Total Betrieblicher Ertrag	 -4'272'884.62	 -4'911'300.00	 -4'143'104.00

Ergebnis aus Betrieblicher Tätigkeit	 -633'103.59	 -180'800.00	 22'138.00
 
			 
Finanzaufwand			 
Finanzertrag	 -19'440.00	 -8'350.00	 -19'500.00

Ergebnis aus Finanzierung	 -19'440.00	 -8'350.00	 -19'500.00
 
 Operatives Ergebnis	 -652'543.59	 -189'150.00	 2'638.00
 

Ausserordentlicher Aufwand			 
Ausserordentlicher Ertrag			 

Ausserordentliches Ergebnis			 
 
 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	 -652'543.59	 -189'150.00	 2'638.00
 

Total Aufwand	 3'639'781.03	 4'730'500.00	 4'165'242.00
Total Ertrag	 -4'292'324.62	 -4'919'650.00	 -4'162'604.00

Total Investitionsausgaben	 961'218.75	 1'986'600.00	 1'721'500.00
Total Investitionseinnahmen	 -369'246.24	 -442'600.00	 -238'000.00

Nettoinvestitionen	 591'972.51	 1'544'000.00	 1'483'500.00
 

Elektrizitätswerk Schindellegi	
6.3  Gesamtübersicht				  

Erfolgsrechnung	 Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag
		  2023	 2024	 2025	

Investitionsrechnung	 Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag
		  2023	 2024	 2025	

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung    |    - Ertrag, Überschuss, Verbesserung    |    Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen
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30	 Personalaufwand	 1'900.00	 8'400.00	 2'000.00
31	 Sach- und übriger Betriebsaufwand	 3'429'559.22	 4'455'200.00	 3'873'242.00
33	 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	 208'321.81	 266'900.00	 290'000.00

	 Total Betrieblicher Aufwand	 3'639'781.03	 4'730'500.00	 4'165'242.00
 
			 
41	 Regalien und Konzessionen	 -9'884.34	 -11'100.00	 -11'005.00
42	 Entgelte	 -4'263'000.28	 -4'900'200.00	 -4'132'099.00

	 Total Betrieblicher Ertrag	 -4'272'884.62	 -4'911'300.00	 -4'143'104.00
 
 
	 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	 -633'103.59	 -180'800.00	 22'138.00
 

34	 Finanzaufwand
44	 Finanzertrag	 -19'440.00	 -8'350.00	 -19'500.00

	 Ergebnis aus Finanzierung	 -19'440.00	 -8'350.00	 -19'500.00

 

	 Operatives Ergebnis	 -652'543.59	 -189'150.00	 2'638.00
 

38	 Ausserordentlicher Aufwand			 
48	 Ausserordentlicher Ertrag			 

	 Ausserordentliches Ergebnis
 

 

	 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	 -652'543.59	 -189'150.00	 2'638.00
 
 
	
	 Total Aufwand	 3'639'781.03	 4'730'500.00	 4'165'242.00
	 Total Ertrag	 -4'292'324.62	 -4'919'650.00	 -4'162'604.00
 

Elektrizitätswerk Schindellegi	
6.4  Gestufter Erfolgsausweis					   

		  Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag
		  2023	 2024	 2025	

+ Aufwand, Defizit, Verschlechterung    |    - Ertrag, Überschuss, Verbesserung    |    Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen
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	 Elektrizitätswerk	 -652'543.59	 -189'150.00	 2'638.00
30	 Personalaufwand	 1'900.00	 8'400.00	 2'000.00
31	 Sach- und übriger Betriebsaufwand	 3'429'559.22	 4'455'200.00	 3'873'242.00
33	 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	 208'321.81	 266'900.00	 290'000.00
41	 Regalien und Konzessionen	 -9'884.34	 -11'100.00	 -11'005.00
42	 Entgelte	 -4'263'000.28	 -4'900'200.00	 -4'132'099.00
44	 Finanzertrag	 -19'440.00	 -8'350.00	 -19'500.00
 
 + Aufwand, Defizit, Verschlechterung    |    - Ertrag, Überschuss, Verbesserung    |    Zahlen können Rundungsdifferenzen aufweisen

Elektrizitätswerk	 Rechnung	 Voranschlag	 Voranschlag
		  2023	 2024	 2025	

Elektrizitätswerk Schindellegi	
6.5  Erfolgsrechnung					   
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8	 Energieversorgung  
8710	 Elektrizität 
 

5030	 Übriger Tiefbau	 551’500	
	 Kabelnetz	 204’500
	 Grabarbeiten, Rohranlagen	 211’000
	 Hausanschlüsse	 136’000	

	
5040	 Hochbauten	 960’000	
	 Verteilkabinen	 64’000
	 Trafostationen	 896’000	

	
5060	 Mobilien	 170’000	
	 Messwesen	 170’000	

5290	 Übrige immaterielle Anlagen	 40’000	
	 Planwesen 	 40’000	

	
6370	 Private Haushaltungen		  238’000
	 Anschlusskosten		  238’000
	   
		  1’721’500	 238’000
 
 
 
 
	 Nettoinvestitionen		  1’483’500 

 
	  
	 Total	 11’721’500	 1’721’500 

	 Voranschlag 2025
	 Ausgaben	 Einnahmen

Elektrizitätswerk Schindellegi	
6.6  Investitionsrechnung 



Gebühren und Abgaben
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	 bis    3’000​	 140.00

	 3’001  bis  10’000​	 150.00

	 10’001  bis  20’000	 160.00

	 20’001  bis  30’000	 170.00

	 30’001  bis  40’000​	 180.00

	 40’001  bis  50’000​	 190.00

	 über  50’000​	 200.00

 

 Bei einem Wegzug ist die Gebühr 
 bis zum Tag des Wegzuges pro rata geschuldet. 

7  Feuerwehrersatzabgabe 8	 Kehrichtgebühren
	 Kehricht-Gebührentarif 
	 gültig ab 1. Januar 2023 (Gemeinderatsbeschluss Nr. 944 vom 2. Juni 2022)

Steuerbares Einkommen	 Ersatz-
	 abgabe / Fr.

A. Mengengebühr 		
 Hol-System		
 Haus- und Betriebskehricht		
 Offizielle Kehrichtsäcke	 pro Sack à	 17 Liter	 1.10
	 pro Sack à	 35 Liter	 2.00
	 pro Sack  à	 110 Liter	 4.30
 Gebühr nach Gewicht	 pro kg Kehricht		  0.32
 Andockgebühr Wägecontainer (alle Grössen)	 pro Wägung		  2.30
 Sperrgut	 pro 10 kg (1 Marke à	)	 4.00
				  
 Bring-System				  
 Wertstoffe und Sonderabfälle 				  
 Diese werden kostenlos entgegengenommen, bzw. deren Entsorgung  
 wird über die Grundgebühr finanziert.	
			   	
 Haus- und Betriebskehricht				  
 Entsorgung im Presscontainer mit Wertkarte		  pro kg	 0.30
 Anlieferung in Kehrichtsäcken oder anderen geschlossenen  
 Behältnissen (Mindestmenge 17 Liter Kehrichtsack)	 pro kg	 0.50
			 
 Sperrgut	 	 pro kg	 0.50

 Elektro- und Elektronik-Schrott			 
 Haushaltgeräte, Unterhaltungselektronik usw.			   gratis
 Grossgeräte			   gratis

 Leuchtstofföhren			 
 FL-Röhren, Spar- und Gasentladungslampen			   gratis

 Bauschutt/Mineralstoffe			 
 Ziegel, Keramik, Porzellan, Steingut u.ä.		  pro kg	 0.10

 Problem- und Spezialabfälle			 
 Die Gebühr wird, je nach Art der Abfälle entweder nach Gewicht  
 oder Menge erhoben				  
 
 
 
 

 B. Grundgebühr 
 Eine Einheit der Grundgebühr beträgt  Fr. 56.00 

 Wohnungen bis 2.5 Zimmer, Lofts		  1 Einheit	 56.00
 Wohnungen ab 3 Zimmern		  2 Einheiten 	 112.00
 Dienstleistungs-, Gewerbe-, Industrie-,  
 Handels- und Landwirtschaftsbetriebe		  2 Einheiten	 112.00
 
 Sämtliche Preisangaben verstehen sich inkl. MWST			 

	 		
 Bitte entnehmen Sie alle weiteren Informationen (Masse, Gewichte, 
 Bereitstellungsorte, Auskünfte zu den Sammelstellen usw.) dem 
 Abfall-Kalender, der jährlich an alle Haushaltungen verteilt wird.
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9	 Gebührentarif Abwasseranlagen
	 Gebührentarif, gültig ab 1.1.2024 (Gemeinderatsbeschluss Nr. 1188 vom 17. August 2023)

A. Anschlussgebühr		  Fr.
 
1	 Für den Anschluss eines Gebäudes oder Anlage an das öffentliche	   
	 Kanalisationsnetz und die Kläranlage hat der Grundeigentümer eine An-  
	 schlussgebühr zu entrichten:

	 a)	 Neubauten pro m3 umbauten Raum nach SIA Norm Nr. 416	
    		
		  Kanalisationsbeitrag		 		
    		 Wohnbauten	 pro m3 	 15.00
		  Büro- und Gewerbebauten, öffentliche 
		  Gebäude, Garagen, Neben- und Industriebauten	 pro m3	 9.00
		  Lagerhallen	 pro m3	 4.50

	 b)	 Altbauten, welche vor Inkrafttreten dieses Reglementes bestanden, 
		  bisher keinen Anschluss an die öffentliche Kanalisation hatten und  
		  über eigene Anlagen der Abwasserbeseitigung verfügten

		  Kanalisationsbeitrag	
		  Wohnbauten	 pro m3 	 7.50
		  Büro- und Gewerbebauten, öffentliche Gebäude,  
		  Garagen, Neben- und Industriebauten	 pro m3	 6.00
		  Lagerhallen	 pro m3	 4.50

	 c)	 Aussen- und nicht überdachte Anlagen mit Anschluss an die ARA		
		  Kanalisationsbeitrag 	 pro m2	 7.50

		  Die Gebühren entsprechen dem Stand des Zürcher Baukostenindexes 
		  vom 1.4.2002 (100.00) und werden jährlich der Teuerung angepasst.

2 	Bei Änderungen in der Art der Überbauung eines angeschlossenen  
	 Grundstückes sowie beim Um- und Wiederaufbau, sind die Gebühren
	 neu zu berechnen. Die früher bezahlte Gebäudevolumen ist in Abzug 
	 zu bringen. Eine Rückerstattung ist ausgeschlossen.

3	 Die Anschlussgebühr wird im Zeitpunkt des Anschlusses an die 
	 öffentliche Kanalisation fällig. Bei Neu- und Umbauten ist die Gebühr 
	 nach Projekt zu berechnen und wird mit der Baubewilligung erhoben. 
	 Nach Projektänderungen erfolgt eine Neuberechnung.

4 	Grundstücke, welche im Trennverfahren kanalisiert werden und deren 
	 Regenwasser auf Kosten des Grundeigentümers zu einem leistungs-
	 fähigen Vorfluter abgeleitet werden, haben Anrecht auf eine Gebühren-
	 reduktion, welche vom Gemeinderat festgelegt wird.

	 Sofern später Meteorwasser an eine öffentliche Sammelleitung ange-
	 schlossen wird, ist diese Reduktion der Kanalisations-Anschlussbei-
	 träge nachzuzahlen.

5	 Für industrielle und gewerbliche Betriebe kann der Gemeinderat die 
	 Anschlussgebühren unter Berücksichtigung der Art und Menge des 
	 Abwassers bis 50% erhöhen oder ermässigen. Abweichungen werden 
	 nur aufgrund eines ausgewiesenen Fachberichtes bewilligt.

6	 Die Anschlussgebühren sind auch dann zu entrichten, wenn der  
	 Anschluss über eine private Leitung ans öffentliche Netz erfolgt.

B. Benutzungsgebühr		  Fr.
 
1 	Zur Deckung der Betriebs-, Unterhalts- und Erneuerungskosten des Ka-	  
	 nalisationsnetzes und der Abwasserreinigungsanlage haben die Eigentü-
	 mer der Grundstücke, welche der öffentlichen Kanalisation angeschlossen 
	 sind, oder das Abwasser auf anderem Wege über die ARA entsorgt wird, 
	 eine jährliche Benutzungsgebühr zu bezahlen.

2	 Die Benutzungsgebühr, bestehend aus der Grundgebühr und Verbrauchs-
	 gebühr, hat die Selbstkosten zu decken.
	
	 a)	 Jährliche Grundgebühr 	 pro Verrechnungseinheit	 75.00
	 b)	 Verbrauchsgebühr 	 pro m3 Frischwasserverbrauch	 1.85

3	 Die Benützungsgebühr berechnet sich nach dem Frischwasserverbrauch, 
	 massgebend für die Höhe des Verbrauches sind die Ablesungen der 
	 Wasserversorgung. Liegenschaften mit eigener Wasser- oder Brauch-
	 wasserversorgung oder die über keine Wasseruhr verfügen, schätzt der 
	 Gemeinderat entsprechend ähnlichen Liegenschaften ein. 
	
	 Berechnung per 1. Januar 2013:	 Pro Bewohnerwert	 40.00

	 Der Gemeinderat kann den Einbau einer Wasseruhr zu Lasten des Eigen-
	 tümers verfügen. 

4	 Für Brauchwasser, welches aus Regenwassersammlungen oder derglei-
	 chen gewonnen und der ARA zugeleitet wird, legt der Gemeinderat die 
	 Benützungsgebühr fest. Die Gebühren werden entsprechend ähnlichen 
	 Liegenschaften geschätzt.

5	 Für besonders schwer zu reinigende, resp. extrem verschmutzte Abwässer 
	 ist die Benützungsgebühr im Verhältnis zum Verschmutzungsgrad ange-
	 messen zu erhöhen.

6 	Sofern bei einem Industrie- oder Gewerbebetrieb weniger als 75% des 
	 bezogenen Frischwassers als Abwasser anfällt, erfolgt eine angemessene 
	 Reduktion der Gebühr (z.B. Gärtnerei, Sportanlage). Der erforderliche 
	 Nachweis ist vom Betrieb zu erbringen.

7	 Einzug und Fälligkeit der jährlichen Benutzungsgebühr bestimmt der Ge-
	 meinderat. Rechnungsschuldner ist der Grundeigentümer zum Zeitpunkt 
	 der Rechnungsstellung. An Eigentümergemeinschaften erfolgt eine ge-
	 meinsame Rechnungsstellung. Die Eigentümergemeinschaft bestimmt 
	 den Rechnungsempfänger.

8	 Öffentliche Plätze und Strassen mit einer abflusswirksamen Fläche 
	 von mehr als 500 m² haben eine Pauschale zu entrichten 
	 (§32 Abs. 4 EGzGSchG). Pauschalbeiträge von Privatstrassen mit 
	 Flächenanteilen von weniger als 250 m² pro Miteigentümer werden  
	 nicht in Rechnung gestellt.
	
	 Pauschale 	 pro  m2	 0.20

Die Gemeinde Feusisberg weist in der Siedlungsentwässerung aktuell noch ein Nettovermögen aus. In den kommenden Jahren stehen hohe Investitionen für den Werterhalt des beste-
henden Kanalnetzes an. Ausserdem müssen Investitionsbeiträge an den Abwasserverband Höfe für die Erneuerung der Schlammbehandlungsanlage geleistet werden. In Verbindung 
mit den budgetierten höheren Betriebsbeiträgen an den Abwasserverband Höfe ab 2023 resultiert zudem eine negative Selbstfinanzierung, welche zusammen mit den Investitionen zu 
einem vollständigen Abbau des Nettovermögens führen. Damit in einem ersten Schritt dem Geldabfluss aus ungedeckten Betriebskosten Rechnung getragen wird, müssen die Gebühren 
bereits im Jahr 2024 erhöht werden.

Finanzielle Auswirkungen	

Abwasser Mengengebühr/m3	 Fr.	 1.85
Abwasser Grundgebühr/Anschluss	 Fr.	 75.00

Die Gebührenfestlegung richtet sich nach dem Kanalisations-Reglement vom 4. Juli 2002
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Einbürgerungen

Traktandum 4

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.

Traktandum 5

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.



39

Traktandum 6

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.

Traktandum 7

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.
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Einbürgerungen

Traktandum 8

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.
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Traktandum 9

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.
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Einbürgerungen

Traktandum 10

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.

Traktandum 11

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.
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Traktandum 12

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.



Einbürgerungen
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Traktandum 13

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.
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Traktandum 14

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.



Einbürgerungen
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Traktandum 15

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.

Traktandum 16

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.
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Traktandum 17

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.



Einbürgerungen
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Traktandum 18

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.
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Traktandum 19

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.

Traktandum 20

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.



Einbürgerungen
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Traktandum 21

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.

Traktandum 22

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.
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Traktandum 23

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.

Traktandum 24

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.
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Traktandum 25

Dieses Traktandum betrifft ein Einbürgerungs-
gesuch welches hier aus Datenschutz gründen 
nicht veröffentlicht wird.



11	 Beschlussfassung und 
Ausgabenbewilligung für 
die Gewährung eines 

	 à-fonds-perdu-Beitrages 
an die Stiftung Alters-

	 zentrum am Etzel in Höhe 
von Fr. 2'500'000.–

 Ausgangslage
 
Das Alterszentrum am Etzel spielt seit 
vielen Jahren eine zentrale Rolle in der 
Gesundheitsversorgung der Gemein-
de. Es bietet qualitativ hochwertige 
Betreuung und Pflege für ältere sowie 
pflegebedürftige Einwohnerinnen und 
Einwohner und sorgt dafür, dass diese 
auch im Alter gut versorgt sind. Diese 
wichtige Aufgabe trägt massgeblich 
zur Lebensqualität in der Gemeinde bei.
Seit der Urnenabstimmung vom 26. 
November 2000 unterstützt die Ge-
meinde Feusisberg das Alterszentrum 
am Etzel mit einem jährlichen Beitrag 
von Fr. 220'000.-. Ab dem Rechnungs-
jahr 2013 wurde dieser Beitrag auf 
Fr.  250'000.- erhöht. Darüber hinaus 
wurde 2008 ein einmaliger Investiti-
onsbeitrag von Fr. 1.5 Mio. bewilligt, 
um die Erweiterung und Modernisie-
rung des Alterszentrum am Etzel zu 
unterstützen. Diese finanzielle Unter-
stützung war über die Jahre hinweg 
entscheidend für den Erhalt und die 
Weiterentwicklung des Alterszentrum 
am Etzel.

Im Jahr 2023 hat das Alterszentrum 
am Etzel, nach herausfordernden 
Jahren insbesondere aufgrund der 
Corona-Pandemie, erfolgreich den 
Turnaround geschafft. Die Umstruktu-
rierungen, die wirtschaftliche Konso-
lidierung und die erhöhte Auslastung 
haben das Zentrum auf einen stabilen 
finanziellen Kurs gebracht. Um diese 
positive Entwicklung weiter zu unter-
stützen und die langfristige Stabilität 
der Stiftung zu sichern, soll der Ge-
meinderat einen weiteren Beitrag in 
Höhe von Fr. 2.5 Mio. ins Stiftungska-
pital einlegen. Dieser Betrag wird vor 
allem zur Rückzahlung bestehender 
Hypotheken verwendet, wodurch die 
Zinsbelastung erheblich gesenkt und 
die Abhängigkeit von zukünftigen Ge-
meindebeiträgen reduziert wird.

Auch in Zukunft möchte die Gemeinde 
eine enge und starke Zusammenarbeit 
mit dem Alterszentrum am Etzel pfle-

Antrag des Gemeinderats

1.	 Die Gemeinde Feusisberg 
leistet einen a-fonds-perdu-
Beitrag an die Stiftung Alters-
zentrum am Etzel von 

	 Fr. 2'500'000.– unter der 
	 Voraussetzung, dass die 
	 Statuten der Stiftung Alters-

zentrum am Etzel so an-
gepasst werden, dass der 
Gemeinderat die Mehrheit 

	 der Sitze im Stiftungsrat 
	 innehat.

2. 	 Der à-fonds-perdu-Beitrag 
wird der Investitionsrechnung 
belastet und über die Erfolgs-
rechnung während 

	 fünf Jahren abgeschrieben.

3. 	 Der Gemeinderat wird mit 
	 dem Vollzug beauftragt.

Sachvorlage die der Urnenabstimmung unterliegt

gen. Das Alterszentrum soll weiterhin 
eine zentrale Rolle in der Gesundheits-
versorgung der Gemeinde einnehmen 
und bei der geplanten Entwicklung von 
Alterswohnungen in Schindellegi eine 
tragende Funktion haben. Durch diese 
Kooperation können Synergien genutzt 
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und ein umfassendes Angebot für äl-
tere Menschen in beiden Dorfteilen ge-
schaffen werden.

Ein weiterer Bestandteil dieses An-
trags ist die Anpassung der Statuten 
der Stiftung Alterszentrum am Etzel. 

Aufgrund des hier erwähnten Beitrages 
hat die Gemeinde einen berechtigten 
Anspruch auf zusätzliche Mitbestim-
mungsrechte, dem auch der Stiftungs-
rat zustimmt. Daher beabsichtigt der 
Gemeinderat, die Mitsprache zu ver-
stärken, um eine engere Zusammen-

arbeit und bessere Kontrolle über die 
strategischen Entscheidungen der 
Stiftung zu gewährleisten. Die Aus-
zahlung des Beitrags von Fr. 2.5 Mio. 
erfolgt nur unter der Bedingung, dass 
der Stiftungsrat die Statuten wie folgt 
anpasst:
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 Finanzierung
 
Die Finanzierung dieser Ausgabe erfolgt über die Investitionsrechnung der Gemeinde Feusisberg und wird über die Erfolgs-
rechnung während fünf Jahren jährlich mit Fr. 500'000.– abgeschrieben.

 Art. 6  –  Anpassung

 Art. 7  –  Anpassung

 Art. 6  –  Aktuell gültig

 Art. 7  –  Aktuell gültig

 Art. 6  –  Nach Kapitalerhöhung

 Art. 7  –  Nach Kapitalerhöhung

Zusammensetzung des Stiftungsrats

Der Stiftungsrat besteht aus maximal 
10 Mitgliedern. 

Neu sollen fünf bis sechs dieser 
Mitglieder entweder direkt aus dem 
Gemeinderat stammen oder vom 
Gemeinderat aus der Bevölkerung 
ernannt werden. Unter diesen Mit
gliedern müssen mindestens drei 
Fachpersonen aus den Bereichen 
Finanzen, Recht und Gesundheit 
vertreten sein. Weiterhin werden 
drei bis vier weitere Mitglieder von 
der Stifterversammlung gewählt 
oder ernannt, wobei diese Personen 
nicht zwingend Stifter sein müssen.

Organisation und Amtsdauer 
des Stiftungsrats

Die bisherige Regelung, dass der 
Präsident ausschliesslich aus den 
von der Stifterversammlung gewähl-
ten Mitgliedern stammen muss, wird 
aufgehoben. 

Zukünftig kann auch ein vom Ge-
meinderat ernanntes Mitglied des 
Stiftungsrats das Präsidium über
nehmen.

Stiftungsrat und Zusammensetzung

Der Stiftungsrat setzt sich aus maxi-
mal 10 Mitgliedern zusammen:

●	 drei Vertretern aus dem Gemeinde-
rat oder vom Gemeinderat be-
stimmten Personen aus der Bevöl-
kerung;

●	 drei bis vier von der Stifterver-
sammlung selbsternannten und/
oder gewählten Mitgliedern, die 
nicht zwingend Stifter sein müssen;

●	 drei Fachpersonen aus den Be-
reichen Finanzen, Recht und Ge-
sundheit.

Konstituierung und Amtsdauer 
des Stiftungsrats

●	 Der Stiftungsrat konstituiert sich 
selbst.

●	 Das Präsidium wird aus den von 
	 der Stifterversammlung gewählten 

Mitgliedern bestimmt. Das Vize-
	 präsidium wird aus allen Ratsmit-

gliedern bestimmt.

●	 Die Amtsdauer beträgt 1 Jahr.

●	 Eine Wiederwahl ist möglich. Die 
letzte Wiederwahl ist bei Erreichen 
des 69. Altersjahres möglich.

Stiftungsrat

Der Stiftungsrat besteht aus maximal 
10 Mitgliedern. 

●	 Fünf bis sechs dieser Mitglieder ge-
hören entweder dem Gemeinderat 
an oder werden vom Gemeinderat 
aus der Bevölkerung ernannt;

●	 darunter drei Fachpersonen aus 
den Bereichen Finanzen, Recht und 
Gesundheit. 

●	 Drei bis vier weitere Mitglieder 
werden von der Stifterversammlung 
ernannt oder gewählt, wobei diese 
nicht zwingend Stifter sein müssen.

Konstituierung und Amtsdauer 
des Stiftungsrats

●	 Der Stiftungsrat konstituiert sich 
selbst.

●	 Die Amtsdauer beträgt 1 Jahr.

●	 Eine Wiederwahl ist möglich. Die 
letzte Wiederwahl ist bei Erreichen 
des 69. Altersjahres möglich.

Anpassungen der Statuten
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Bericht und Antrag

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanz-
haushaltsgesetzes für die Bezirke und Gemeinden die Ausgabenbewilligung für die 
Gewährung eines à-fonds-perdu-Beitrages an die Stiftung Alterszentrum am Etzel in 
Höhe von Fr. 2'500'000.– geprüft.
 
Für die Ausgabenbewilligung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Auf-
gabe darin besteht, diese in formeller, rechtlicher und materieller Hinsicht zu prüfen.
 
Gemäss unserer Beurteilung entspricht die Vorlage den gesetzlichen Bestimmungen. 
Wir beantragen, die vom Gemeinderat unterbreitete Ausgabenbewilligung zu geneh-
migen.

Feusisberg, 19. September 2024
Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Feusisberg

Tobias Hegner, Präsident
Michael Kälin
Sven Lang
Sarah Zanuco
Im Ausstand: Jasmin Ruhstaller-Föllmi

Antrag des Gemeinderates

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, dem 
à-fonds-perdu-Beitrag in Höhe von CHF 2.5 Mio. zuzustimmen.

Bericht und Antrag der Rechnungs-
prüfungskommission zur Ausgaben-
bewilligung für die Gewährung eines 
à-fonds-perdu-Beitrages an die Stif-
tung Alterszentrum am Etzel in Höhe 
von Fr. 2'500'000.–
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12 	Beschlussfassung 
	 Revision Reglement 
	 über das Bestattungs- 

und Friedhofwesen

 Ausgangslage
 
Das aktuelle Friedhofreglement der 
Gemeinde Feusisberg stammt aus 
dem Jahr 1991. Infolge Auflösung der 
Friedhofkommission wäre bereits seit 
2019 eine Revision des Reglementes 
nötig gewesen. Aufgrund der Sanie-
rung sowie Erweiterung der Friedhöfe 
ist eine Anpassung des Reglements 
unumgänglich.
 
Die aktuellen Bestimmungen werden 
in der Revisionsvorlage weitgehend 
übernommen sowie ergänzt und revi-
diert. Einzelne Formulierungen werden 
dem übergeordneten Recht angepasst 
und es werden insbesondere Arbeits-
abläufe den aktuellen Gegebenheiten 
angepasst. Folgend die grössten Ver-
änderungen:
 
Ersatz der Friedhofkommission

Die ständige Friedhofkommission wird 
durch eine agile Arbeitsgruppe ersetzt. 
Diese wird in Art. 3 des Reglements 
konstituiert und setzt sich, nebst dem 
zuständigen Gemeinderatsmitglied, 
aus dem Leiter Werkhof, einer mitar-
beitenden Person der Gemeindever-
waltung und je einer Vertretung der 
römisch-katholischen Kirchen Feu-
sisberg und Schindellegi zusammen. 
Bei Bedarf werden weitere Partner 
hinzugezogen. Die Arbeitsgruppe trifft 
sich situativ bei Bedarf, ein fester Sit-
zungsrhythmus besteht nicht mehr. 
Die Aufsicht hat der Gemeinderat und 
Anträge werden an ihn gestellt.
 
Abbildung aktueller Prozesse

Verschiedene Prozesse werden be-
reits heute über die Gemeindeverwal-
tung abgewickelt, stünden aber formell 
noch der Friedhofkommission zu. Da-
bei handelt es sich typischerweise um 
operative Tätigkeiten, wie die Führung 
einer Bestattungsliste oder die Geneh-
migung von Grabmalen, die von der 
Gemeindeverwaltung erledigt werden 
sollen. Dem Gemeinderat obliegt aber 
weiterhin die Festsetzung der von der 
Verwaltung anwendbaren Grundsätze.

Sachvorlage die der Urnenabstimmung unterliegt

 
Gebührenordnung

Die Gebühren und die Regelungen zur 
Kostenübernahme durch die Gemein-
de werden transparent im Reglement 
abgebildet. Bis anhin war dies nicht 
der Fall und es gab mehrere Merk-
blätter. Bei einheimischen Personen 
übernimmt die Gemeinde unverändert 
einen grossen Teil der Friedhof- und 
Bestattungskosten.

Der Gemeinderat erhält mit dem Regle-
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ment die Möglichkeit, die darin abge-
bildeten Gebühren um höchstens 50% 
anzuheben oder im selben Umfang 
zu senken. Damit soll der Handlungs-
spielraum geschaffen werden, um 
künftig veränderten Kostenstrukturen 
oder einer nennenswert angelaufenen 
Teuerung Rechnung tragen zu können, 
ohne dass hierfür erneut eine Gemein-
deversammlung mit anschliessender 
Urnenabstimmung durchgeführt wer-
den muss.

 
Grabarten

Bis anhin waren die verschiedenen 
Grabarten nicht im Reglement ge-
regelt. Durch die Schaffung von Ge-
meinschaftsgräbern oder Urnenhain-
gräbern hat sich hier das Angebot 
vergrössert und wird entsprechend 
abgebildet.

Aktuelles Reglement

Die aktuelle Version des Friedhofregle-

ments aus dem Jahr 1991 kann auf 
der Gemeindeverwaltung eingesehen 
oder elektronisch über 

soziales@feusisberg.ch 

bezogen werden.

Gemeinde Feusisberg
Friedhofswesen

Dorfstrasse 38, 8835 Feusisberg
Telefon + 41 44 787 31 33
www.feusisberg.ch



Gestützt auf die kantonale Verordnung 
über das Bestattungs- und Fried-
hofwesen vom 16. Januar 1990 er-
lassen die Stimmberechtigten der Ge-
meinde Feusisberg die nachfolgenden 
Bestimmungen:

 I. Allgemeines

1. Begräbnisstätte

1	 Die öffentlichen Friedhöfe der Ge-
meinde Feusisberg sind die beste-
henden Begräbnisstätten in Feusis-
berg und Schindellegi. Sie sind die 
ordentlichen Begräbnisstätten der 
Gemeinde Feusisberg und stehen 
im Eigentum der römisch-katho-
lischen Kirchgemeinden von Feu-
sisberg und Schindellegi. Durch öf-
fentlich-rechtliche Verträge sind der 
Betrieb und Unterhalt dieser beiden 
Friedhöfe der politischen Gemeinde 
übertragen worden.

2	 Nicht ortsansässig gewesene Per-
sonen können bei berechtigtem In-
teresse nach der Kremation in der 
Gemeinde Feusisberg beigesetzt 
werden. Als berechtigtes Interesse 
gilt eine emotionale Nähe der Ver-
storbenen zur Gemeinde Feusis-
berg (beispielsweise ein früherer 
Wohnsitz in der Gemeinde oder der 
Wohnsitz von nahen Angehörigen in 
Feusisberg).

 II. Zuständigkeit

2. Entscheidungsrecht

In allen die Friedhöfe betreffenden 
Fragen, welche im vorliegenden Regle-
ment nicht behandelt sind, entschei-
det der zuständige Gemeinderat.

3. Aufsicht und Verwaltung

1 	 Das Bestattungs- und Friedhofwe-

Reglement über das Bestattungs- und Friedhofwesen

sen wird durch die Gemeindever-
waltung Feusisberg vollzogen und 
untersteht der Aufsicht des Ge-
meinderates. Der Rat weist die Auf-
sicht über die Geschäfte des Be-
stattungswesens sowie die Wartung 
und den Unterhalt der Friedhöfe 
einem seiner Mitglieder zu.

2	 Das zuständige Ratsmitglied führt 
zur Erfüllung seiner Aufgaben bei 
Bedarf eine Arbeitsgruppe beste-
hend aus:

	
	 a) 	 der Leitung Werkhof oder stell-	

	 vertretend in Form einer mitar-	
	 beitenden Person des Werk-	
	 hofes;

	 b) 	 einer mitarbeitenden Person der 	
	 Gemeindeverwaltung;

	 c) 	 einer Vertretung der römisch-
		  katholischen Kirche Feusisberg;

	 d) 	 einer Vertretung der römisch-	
	 katholischen Kirche Schin-

		  dellegi;

	 e) 	 bei Bedarf weiteren Partnern.

4. Meldepflicht

Jeder Todesfall ist umgehend von den 
Angehörigen, der Leitung von Einrich-
tungen (Spital, Alters- und Pflegeheim 
oder vergleichbare Einrichtungen) 
oder Behörden, welche vom Todesfall 
Kenntnis nehmen der Gemeindever-
waltung Feusisberg zu melden. Die 
Meldepflichtigen haben als Ausweis 
die ärztliche Todesbescheinigung bei-
zubringen.

5. Rechnungswesen

Das Rechnungswesen wird durch die 
Gemeindeverwaltung Feusisberg be-
sorgt.

 III. Bestattungswesen

6. Zeitpunkt der Bestattung

Leichen sollen frühestens 48 Stunden, 
spätestens aber 120 Stunden nach 
dem Eintritt des Todes bestattet oder 
kremiert werden. Vorbehalten bleiben 
besondere Anordnungen der Unter-
suchungsbehörden oder des Bezirks-
arztes, insbesondere bei Gefahr über-
tragbarer Krankheiten.

7. Bewilligung

Eine Leiche darf erst bestattet oder 
kremiert werden, wenn die Bestat-
tungs- oder Kremationsbewilligung 
durch die Gemeindeverwaltung Feu-
sisberg aufgrund der ärztlichen Todes-
bescheinigung vorliegt.

8. Bekleidung bei Erdbestattung

Die Bekleidung darf nur aus biologisch 
schnell abbaubarem Material sein.

9. Sarg und Urne

Der Sarg hat aus leicht verrottbarem 
Material zu bestehen. Für die Bestat-
tung von Urnen in der Erde sind ab-
baubare Urnen, für die Bestattung in 
der Urnenwand sind nicht verrottbare 
Urnen zu verwenden.

10. Religiöser Teil

1 	 Die Friedhöfe Feusisberg und 
Schindellegi sind ordentliche Be-
gräbnisstätte aller Einwohner, ohne 
Rücksicht auf ihr Bekenntnis (siehe 
Art.  1).

2	 Der religiöse Teil der Bestattung ist 
nicht Sache der Gemeinde.

11. Zivile Bestattung

Wird auf eine religiöse Bestattung ver-
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zichtet, erfolgt die Anordnung einer 
zivilen Bestattung. Eine mitarbeitende 
Person des Werkhofes hat an der Be-
stattung anwesend zu sein und be-
stimmt den Ablauf der Bestattung.

 IV. Friedhofordnung

12. Bestattungs- und Gräberkontrolle

1	 Über die Bestattungen wird von der 
Gemeindeverwaltung Feusisberg ein 
Verzeichnis geführt. Es enthält min-
destens die Nummer des Grabes, 
den Vor- und Familiennamen des 
Verstorbenen sowie dessen Ge-
burts- und Sterbedatum. Des Wei-
teren ist eine Adressliste der näch-
sten Angehörigen zu führen.

2 	Die Bestattungen erfolgen in unun-
terbrochener Reihenfolge.

13. Ruhe und Ordnung

Die Besucher der Friedhöfe haben 
sich ruhig und der Würde des Ortes 
entsprechend zu benehmen. Das Mit-
nehmen von Tieren, Motorfahrzeugen, 
Fahrrädern oder fahrzeugähnlichen 
Geräten und das unberechtigte Entfer-
nen von Grabschmuck wie Blumen und 
Pflanzen sind untersagt.

14. Haftung

Die politische Gemeinde übernimmt 
keine Haftung für Beschädigung und 
Diebstahl an Grabmälern und Bepflan-
zungen.

15. Grabarten

Eine Grabordnung richtet sich nach 
dem Friedhofplan. Sie umfasst fol-
gende Grabarten:

a) 	 Erdbestattungsreihengräber;
b)	 Urnenreihengräber;
c)	 Engels- und Kindergräber;

d)	 Nischen in der Urnenwand  
(nur Schindellegi);

e)	 Urnenhain;
f)	 Gemeinschaftsgrab für Aschen-

beisetzung mit oder ohne Namens-
nennung.

16. Erdbestattungsreihengräber
1	 In den Reihengräbern darf pro Grab 

nur eine Person erdbestattet wer-
den.

2	 In einem Reihengrab dürfen Urnen 
beigesetzt werden, sofern die ver-
bleibende Grabesruhe noch minde-
stens 10 Jahre beträgt.

3	 Die Grabesruhe beträgt 20 Jahre.

17. Urnenreihengräber
1 Die verrottbaren Urnen sind in den 

dafür vorgesehenen Urnengräbern 
beizusetzen. Sie dürfen oberirdisch 
nicht in Erscheinung treten.

2	 Die Grabesruhe beträgt 10 Jahre.

3	 Die Grabesruhe von Doppelurnen-
gräbern richtet sich nach dem Da-
tum der zweiten Bestattung.

18. Nischen in der Urnenwand 
(nur in Schindellegi)

1	 Die Urnen (maximal 4 Urnen) sind 
in den dafür vorgesehenen Urnen-
nischen beizusetzen. Die für die 
Urnenwand verwendeten Schrift-
platten sind von der Gemeinde zu 
beziehen (gratis). Die Gestaltung der 
Schriftplatte ist Sache der Angehö-
rigen und die Kosten gehen zu deren 
Lasten.

2	 Nischen in der Urnenwand können 
auf Wunsch der Angehörigen früh-
zeitig aufgehoben werden.

3	 Die Grabesruhe beträgt 10 Jahre. Bei 
einer zweiten, dritten oder vierten 
Belegung beginnt die Grabesruhe 
von Neuem.

4 	Nach Ablauf der Grabesruhe besteht 
die Möglichkeit, die Asche im Ge-
meinschaftsgrab namenlos beizu-
setzen.

19. Urnenhaingräber

1	 Pro Grabplatz können drei Urnen 
beigesetzt werden. Die verrottbaren 
Urnen sind in den dafür vorgese-
henen Urnengräbern beizusetzen. 
Sie dürfen oberirdisch nicht in Er-
scheinung treten.

2 	Die Grabesruhe beträgt 10 Jahre. Bei 
einer zweiten oder dritten Belegung 
beginnt die Grabesruhe von Neuem.

3	 Die Schriftplatten der Urnenhain-
gräber werden von der Gemeinde 
bestimmt und organisiert. Den An-
gehörigen wird dafür eine Pauschale 
gem. Art. 36 in Rechnung gestellt.

4	 Unterhalt und gärtnerische Gestal-
tung der Urnenhaingräber sind Sa-
che der Gemeinde.

20. Gemeinschaftsgrab

1	 Im Gemeinschaftsgrab kann die 
Asche mit oder ohne Namens-
nennung beigesetzt werden. Bei 
Namensnennung erfolgt die Be-
schriftung einheitlich durch die Ge-
meindeverwaltung Feusisberg.

2	 Die Beschriftungstafel wird nach 10 
Jahren entfernt.

21. Engels- und Kindergräber

1	 Totgeburten (ab der 22. Schwanger-
schaftswoche oder 500g Geburts-
gewicht) sowie Kinder, welche bei 
ihrem Ableben das 12. Altersjahr 
noch nicht vollendet haben, können 
in den Kindergräbern bestattet wer-
den. Die Grabesruhe beträgt 20 Jah-
re.
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2	 Für Totgeburten (bis zur 22. 
Schwangerschaftswoche) bietet die 
Gemeinde zusätzlich ein Engelsgrab 
in Form einer gemeinsamen Ge-
denkstätte ohne Grabzeichen an.

22. Masse der Gräber

Die in Erscheinung tretenden Gräber 
müssen folgende Masse aufweisen: 
a)		  Erdbestattungsreihengräber​​		

	 Länge 130 cm, Breite 90 cm

b)		 Urnenreihengräber​​​ 
	 Länge 100cm, Breite ​​80 cm

c)		  Kindergräber​​​ 
	 Länge 100 cm​​, Breite 80 cm

23. Graböffnung (Exhumation)

1 	 Die vorzeitige Graböffnung oder eine 
Exhumation von Erdbestattungen 
bedarf der Bewilligung des Bezirks-
arztes.

2	 Über die Umbettung von Urnen ent-
scheidet die Gemeindeverwaltung 
Feusisberg in Zusammenarbeit mit 
der leitenden Person des Werkhofes 
oder deren Stellvertretung. Sie or-
ganisieren entsprechende Fachper-
sonen. Die Kosten gehen zu Lasten 
der Angehörigen.

 V. Grabdenkmäler

24. Grabmal

1	 Jedes Grab – ausgenommen das 
Gemeinschaftsgrab und das Engels-
grab – muss mit einem dauernden 
Grabmal versehen sein.

2	 Nach dem Zeitpunkt der Bestattung 
sind die Grabmäler innert 12 Mona-
ten zu erstellen.

3	 Nach dem Setzen des Grabmals sind 
die provisorischen Grabkreuze aus 
Holz zu entfernen.

25. Bewilligungspflicht

1	 Die Anfertigung oder Änderung von 
Grabmälern der Reihengräber muss 
durch die Gemeindeverwaltung Feu-
sisberg bewilligt werden.

2	 Vor Beginn der Ausführung sind 
Zeichnung und Pläne im Massstab 
1:10 unter Angabe des zu verwen-
denden Materials, der Beschriftung 
und aller Masse einzureichen. Die 
Gemeindeverwaltung Feusisberg 
kann bei Grabmälern, die nicht den 
eingereichten und genehmigten 
Zeichnungen oder verlangten Kor-
rekturen entsprechen, beim Ge-
meinderat Antrag auf Entfernung zu 
Lasten der Angehörigen stellen.

26. Ausmass der Grabzeichen

Höhenmasse sind ab Terrain zu verste-
hen. Die Höchst- bzw. Mindestmasse 
der Grabmale betragen für:

Erdbestattungsgräber
	Höhe 	 100-110 cm 
	Breite 	 50-  55 cm 
	Minimale Tiefe	 10 cm
 
	Urnengräber 
	Höhe 	 70-80 cm 
	Breite 	 40-45 cm 
	Minimale Tiefe	 10 cm

	Kindergräber 
	Höhe 	 50-60 cm
Breite 	 40-45 cm
	Minimale Tiefe	 10 cm

27. Gestaltung, Material und Beschaf-
fenheit

1	 Die Grabdenkmäler müssen hand-
werklich bearbeitet sein und sich in 
das Gesamtbild der Friedhöfe ein-
ordnen. Die Beschriftung muss min-

destens den Vornamen, Namen und 
das Geburts- und Todesjahr enthal-
ten.

2	 Als Werkstoff für die Erstellung 
von Grabmälern sind zugelassen: 
Naturstein, Hartholz und Schmie-
deeisen. Bei Abweichung von den 
vorgeschriebenen Materialien ent-
scheidet die Gemeindeverwaltung 
Feusisberg. Felsformen, Findlinge 
sowie unbearbeitete Steine sind un-
zulässig.

3	 Es dürfen keine Materialien oder 
Bearbeitungsmethoden gewählt 
werden, welche spiegelnden Glanz 
erzeugen. Beim Bestreuen der Grä-
ber mit Steinsplitt ist eine Grabein-
fassung aus Metall anzubringen.

4	 Das Belegen von geschlossenen, 
vollständig abdeckenden Grabplat-
ten und das Aufstellen von Kränzen 
aus Blech oder Draht mit Glasperlen 
sind untersagt.

28. Graberstellungsarbeiten und Un-
terhalt der Grabmale

1	 Die Grabmale sind in Linien anzu-
ordnen und nach Senkung oder Ver-
schiebung durch die Angehörigen 
wieder in Ordnung zu bringen.

2	 Sandstrahlarbeiten dürfen nicht auf 
den Friedhöfen verrichtet werden.

3	 Grabmale, Weihwasserständer usw. 
sind in einwandfreiem Zustand zu 
erhalten.

4 	Grabmale, die sich verschoben oder 
gesenkt haben, sind in die rich-
tige Position zurückzuversetzen. 

 VI. Bepflanzung und Unterhalt

29. Zuständigkeit

Bepflanzung und Unterhalt von Grä-

62



bern obliegen den Angehörigen der 
Verstorbenen. Ausgenommen sind die 
Gemeinschafts- und die Urnenhain-
gräber.

30. Bepflanzung

1	 Die Bepflanzung der Gräber soll 
schlicht und niedrig sein. Sträucher 
sind periodisch so zurückzuschnei-
den, dass sie die Nachbargräber 
nicht beeinträchtigen. Hochwach-
sende Pflanzen dürfen das Grabmal 
nicht überragen.

2	 Natürliche Kränze, Arrangements, 
Blumen und dergleichen dürfen 
während 30 Tagen ab Beisetzungs-
tag auf den Grabstätten der Ge-
meinschafts- und Urnenhaingräber 
belassen werden. Verwelkte Blumen 
werden vom Werkhof der Gemeinde 
entfernt.

3	 Alle Abfälle sind in die entspre-
chenden Abfallbehältnisse zu ent-
sorgen.

31. Grabunterhalt durch die Gemeinde

Den Unterhalt der Gräber und die In-
standhaltung der Urnennischen von 
Verstorbenen, die keine Angehörige 
hinterlassen, veranlasst die Gemein-
deverwaltung Feusisberg. Sie kann für 
die entstehenden Kosten einen ange-
messenen Betrag aus dem Nachlass 
der Verstorbenen erheben.

32. Ersatzvornahme

Wird der Unterhaltspflicht nicht nach-
gekommen, veranlasst die Gemeinde-
verwaltung Feusisberg nach Abmah-
nung die Ersatzvornahme auf Kosten 
der Pflichtigen. Diese Verfügung kann 
beim Gemeinderat mit Einsprache an-
gefochten werden.

35. Bestattungskosten und Grabge-
bühren bei Bestattung Auswärtiger 
(keine Einwohner)

Die Leistungen der Gemeinde für die 
Bestattung von Auswärtigen werden 
wie folgt in Rechnung gestellt:

-	 Grabgebühren für Urnenreihengrab, 
Urnenwand, Urnenhain oder Ge-
meinschaftsgrab gemäss Art. 36

-	 Grabkreuz aus Holz inkl. Beschrif-
tung von Fr.  120.–

 VII. Räumung der Gräber

33. Räumung der Gräber

1	 Nach Beendigung der Grabesruhe 
werden die Grabstätten einer Abtei-
lung der Reihengräber gesamthaft 
und gleichzeitig geräumt. Eine sol-
che Räumung wird schriftlich von 
der Gemeindeverwaltung Feusis-
berg unter Fristansetzung bekannt 
gegeben.

2	 Nach Ablauf der Räumungsfrist ent-
fernt die Gemeinde den restlichen 
Grabschmuck ohne Kostenfolge.

 VIII. Gebührenordnung

34. Bestattungskosten Gemeindeein-
wohner

1	 Bei Bestattungen von Gemeinde-
einwohnern (auch bei auswärtigen 
Bestattungen von Gemeindeein-
wohnern) übernimmt die politische 
Gemeinde die Kosten:

	 a)	 der ersten Überführung vom 	
	 Sterbeort zum Aufbahrungsort, 	
	 Beisetzungsort oder ins Krema-	
	 torium, bis maximal 120 km

	 b) 	 Rückführung der Urne in den 	
	 Bezirk Höfe

	 c) 	 des Standardsarges inkl. Stan-	
	 dardausstattung

	 d) 	 des Einsargens

	 e) 	 der Aufbahrung in der Aufbah-	
	 rungshalle

	 f) 	 der Einäscherung / Kremation

	 g) 	 der Standardurne

	 h) 	 des provisorischen Grabkreuzes 	
	 aus Holz inkl. Beschriftung

2	 Darüberhinausgehende Kosten ge-
hen zulasten der Erbmasse.
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36. Gebühren

Die Gebühren für die Leistungen der Gemeinde betragen einmalig:

37. Gebührenanpassung

Der Gemeinderat kann die Gebühren 
um höchstens 50% anheben oder im 
gleichen Umfang herabsetzen.

 IX. Übergangs- und Schluss- 
        bestimmungen

38. Aufhebung früherer Erlasse

Mit diesem Reglement sind alle frühe-
ren Reglemente, im Besonderen dasje-
nige vom 10. Januar 1991, aufgehoben.

39. Inkrafttreten

Dieses Reglement tritt auf den 1. März 
2025 in Kraft. Vom Regierungsrat ge-
nehmigt am XX.XX.2025.

 
Gemeinderat Feusisberg
 
Martin Wipfli​​​
Gemeindepräsident

Cécile Klaus
​​Gemeindeschreiberin

		  Einwohner	 Auswärtige
 
Erdbestattungsreihengrab 
Grabplatz Erdbestattung	 keine Gebühren		 nicht möglich 
Die Kosten für das Grabmal gehen zu Lasten der Angehörigen

Urnenreihengrab 
Grabplatz Reihengrab für Urnenbestattung	 keine Gebühren	 Fr.	 1'200.–
Für jede weitere Urnenbeisetzung  
in bestehendem Grab	 keine Gebühren	 Fr.	 600.–
Urnenplatz in einem bestehenden 
Erdbestattungsreihengrab	 keine Gebühren	 Fr.	 600.–
Die Kosten für das Grabmal gehen zu Lasten der Angehörigen

Urnenwand (nur Schindellegi) 
Grabplatz Urnennische,   
inkl. leere Schriftplatte und Unterhalt	 keine Gebühren	 Fr.	 1'200.–
individuelle Beschriftung der Platte zu Lasten der Angehörigen

Für jede weitere Urnenbeisetzung in 
derselben Urnennische	 keine Gebühren	 Fr.	 600.–
maximal 4 Urnen pro Urnennische
 
 

Urnenhaingrab 
Grabplatz Urnenhain, inkl. beschriftete 	  
Platte und Unterhalt	 Fr.	 700.–	 Fr.	 1'200.–
keine individuelle Schriftplatte möglich

Für jede weitere Urnenbeisetzung im  
selben Urnenhaingrab	 Fr.	 500.–	 Fr.	 600.–
maximal 3 Urnen pro Urnenhaingrab
 
 

Gemeinschaftsgrab 
Aschenbeisetzung Gemeinschaftsgrab,  
mit Namensnennung	 keine Gebühren	 Fr.	 1'000.–
Aschenbeisetzung Gemeinschaftsgrab,  
ohne Namensnennung	 keine Gebühren	 Fr.	 800.–
 
 
Kindergrab 
Grabplatz Kindergrab, nach Kremation	 keine Gebühren	 Fr.	 1'200.–
 
 
Engelsgrab 
Gedenkstätte Engelsgrab	 keine Gebühren	 keine Gebühren
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Bericht und Antrag

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Sachvorlage gemäss den gesetzlichen 
Bestimmungen geprüft und für tragbar erachtet.

Feusisberg, 14. Oktober 2024
Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Feusisberg

Tobias Hegner, Präsident
Michael Kälin
Sven Lang
Jasmin Ruhstaller-Föllmi
Sarah Zanuco

Empfehlung des Gemeinderates

Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten die Sachvorlage anzunehmen. 
Mit dem revidierten Reglement werden Prozesse verschlankt und die Bestimmungen 
dem übergeordneten Recht angepasst.

Bericht der Rechnungsprüfungs-
kommission zur Sachvorlage 
«Revision Reglement über das 
Bestattungs- und Friedhof-
wesen»
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Gemeinde Feusisberg

Dorfstrasse 38
8835 Feusisberg
Telefon 044 787 31 31
Telefax 044 787 31 32

www.feusisberg.ch
info@feusisberg.ch

Öffnungszeiten Verwaltung

Montag
08.00 bis 11.30 Uhr
13.30 bis 18.00 Uhr

Dienstag bis Donnerstag
08.00 bis 11.30 Uhr
13.30 bis 16.30 Uhr

Freitag
08.00 bis 14.00 Uhr


